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Die Überschrift der Regeln ist so aufgebaut, dass der positive Fall beschrieben ist, d.h. die Regel 

läuft durch und generiert keinen Fehler. 

Legende: 

• Obligatorisch 

Regel darf auf keinem Fall inaktiviert oder ignoriert werden. 

• Obligatorisch 

Die Bedag empfiehlt, diese Regel nicht zu ignorieren und nicht zu inaktivieren. 

• Fakultativ  

Die Regel darf inaktiviert oder ignoriert werden 

1. Regeln für alle Kantone 

 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 1: Ereig-

nisdatum muss 

nach Geburtsdatum 

sein 

Obligatorisch - - 1 

PR Regel 5: Ereig-

nisdatum muss klei-

ner oder gleich dem 

Tagesdatum sein 

Obligatorisch - Für weitere Angaben siehe 

https://www.ech.ch/vech-

web/page?p=dossier&document-

Number=eCH-0020&documentVer-

sion=3.0 Anhang H. 

5 

PR Regel 7: Ehe-

schliessung nur mit 

zulässigem Zivil-

stand und eigenem 

Partner möglich 

Obligatorisch -  z.B. Verheiratete Person kann mit 

anderer Person erneut verheiratet 

werden 

7 

PR Regel 9: Person 

muss verheiratet 

oder in Partner-

schaft sein 

Obligatorisch -  z.B. Ledige oder geschiedene Per-

son kann z.B. getrennt werden 

9 

PR Regel 10: Person 

muss getrennt sein 

Obligatorisch - - 10 

PR Regel 11: Person 

muss verheiratet 

sein 

Obligatorisch -   z.B. Eine nicht verheiratete Per-

son kann geschieden werden. 

11 

PR Regel 14: Person 

muss Staatsange-

hörigkeit ≠ Schweiz 

haben 

Obligatorisch - - 14 

https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0
https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0
https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0
https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0
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Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 15: Hei-

matort in Meldung 

muss ungleich bis-

herigem Heimatort 

sein 

Obligatorisch - - 15 

PR Regel 16: Hei-

matort in Meldung 

muss gleich bisheri-

gem Heimatort sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

16 

PR Regel 17: Ereig-

nisdatum muss mit 

dem Einbürge-

rungsdatum über-

einstimmen 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

Bei einer Aberkennung eines Schwei-

zer Bürgerrechts sind mehrere Kons-

tellationen möglich: 

• Entlassung (Die Entlassung 

aus dem Schweizer Bürger-

recht entfaltet eine Wirkung 

ex nunc und tritt mit der Zu-

stellung der Entlassungsur-

kunde ein (Empfangsbestäti-

gung: Quittung der Aushändi-

gung oder Zustelldatum). 

• Entzug (Der Entzug entfaltet 

eine Wirkung ex nunc und das 

Rechtskraftsdatum wird ge-

mäss Entscheid SEM verar-

beitet 

Nichtigerklärung (Die Nichtigerklä-

rung einer Einbürgerung entfaltet 

eine Wirkung ex tunc (von Anfang an, 

war nie anders); die betroffene Per-

son ist also sozusagen gar nie einge-

bürgert worden) 

17 

PR Regel 18: Gültig 

bis der Aufenthalts-

genehmigung muss 

in der Zukunft lie-

gen 

Obligatorisch - - 18 

PR Regel 19: 

Staatsangehörigkeit 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

19 
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Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

in Meldung muss 

ungleich bisheriger 

Staatsangehörigkeit 

sein 

PR Regel 20: Zuzu-

gsgemeinde muss 

ungleich Wegzugs-

gemeinde sein 

Obligatorisch -  z.B. Ein Umzug kann als Zuzug 

verarbeitet werden. 

20 

PR Regel 21: Zuzu-

gsadresse muss un-

gleich Weg-

zugsadresse sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

21 

PR Regel 23: Schrif-

tensperre der Per-

son muss leer sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

23 

PR Regel 25: Neue 

Datensperre muss 

ungleich beste-

hende Datensperre 

sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

25 

PR Regel 27: Neue 

Konfession muss 

ungleich alter Kon-

fession sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

27 

PR Regel 28: Person 

muss verschollen 

sein 

Obligatorisch - - 28 

PR Regel 29: Person 

muss tot sein 

Obligatorisch - - 29 

PR Regel 30: Das 

Wegzugsdatum 

muss grösser als 

das Zuzugsdatum 

sein 

Obligatorisch - - 30 

PR Regel 32: Ge-

schlecht beider Per-

sonen muss gleich 

sein 

Obligatorisch - - 32 
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Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 33: Auflö-

sung Partnerschaft 

muss nach Eintra-

gung Partnerschaft 

erfolgen 

Obligatorisch -   z.B. Person, welche nie eine ein-

getragene Partnerschaft hatte hat 

auf einmal Zivilstand aufgelöste Part-

nerschaft 

33 

PR Regel 34: Person 

muss eingetragene 

Partnerschaft auf-

weisen 

Obligatorisch - - 34 

PR Regel 35: Neue 

Schriftensperre 

muss ungleich alter 

Schriftensperre sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

35 

PR Regel 37: Person 

muss Schweizer 

Heimatort aufwei-

sen 

Obligatorisch - - 37 

PR Regel 38: Person 

muss Schweizer 

Staatsangehörigkeit 

aufweisen 

Obligatorisch - - 38 

PR Regel 39: Vor-

mundschaftliche 

Massnahme muss 

vorhanden sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

39 

PR Regel 40: Loka-

ler Schlüssel muss 

MU.* aufweisen 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

40 

PR Regel 41: Fachli-

ches Datum und Er-

eignisdatum müs-

sen gleich sein 

Obligatorisch - - 41 

PR Regel 43: To-

desdatum der Per-

son muss leer sein 

Obligatorisch - - 43 

PR Regel 44: Weg-

zugsdatum der Per-

son muss leer sein 

Obligatorisch - - 44 
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Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 45: Die 

Person darf kein 

Wegzugsdatum in 

der Zukunft haben 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

45 

PR Regel 47: Tren-

nungsdatum der le-

digen Person muss 

leer sein 

Obligatorisch  - - 47 

PR Regel 48: Das 

Zuzugsdatum muss 

mit dem Ereignisda-

tum übereinstim-

men 

Obligatorisch - - 48 

PR Regel 49: Person 

muss mindestens 

16 Jahre alt sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

49 

PR Regel 50: Ereig-

nisdatum muss 

nach Scheidung, 

Verwitwung, Ungül-

tigerklärung der Ehe 

oder Aufhebung der 

Partnerschaft liegen 

Obligatorisch - - 50 

PR Regel 51: Ereig-

nisdatum muss 

nach Heirat liegen 

Obligatorisch - - 51 

PR Regel 52: Aufhe-

bung Trennung 

muss nach Tren-

nung liegen 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

52 

PR Regel 54: Person 

muss mehr als ei-

nen Heimatort ha-

ben 

Obligatorisch - - 54 

PR Regel 56: Aus-

länderkategorie in 

Meldung und/oder 

Gültigkeit in der 

Meldung muss un-

gleich bisheriger 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

56 
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Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

Ausländerkategorie 

und/oder Gültigkeit 

sein 

PR Regel 57: 

Staatsangehörigkeit 

in Meldung muss ≠ 

CH sein 

Obligatorisch - - 57 

PR Regel 60: Die 

Identifikatoren der 

Person in der Mel-

dung müssen ≠ der 

Identifikatoren der 

Beziehungsperso-

nen in der Meldung 

sein 

Obligatorisch - - 60 

PR Regel 61: Der in 

der Meldung gemel-

dete Vormund sel-

ber darf keine Kin-

des und Erwachse-

nenschutz-Mass-

nahme haben 

Obligatorisch - - 61 

PR Regel 62: Vor-

mund aus Meldung 

muss älter als 18 

sein 

Obligatorisch - - 62 

PR Regel 63: Neuer 

Name muss un-

gleich altem Namen 

sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

63 

PR Regel 65: Person 

in Meldung darf 

noch nicht vorhan-

den sein 

Obligatorisch - - 65 

PR Regel 69: Identi-

fikatoren in der Mel-

dung sind nicht 

identisch mit den 

Identifikatoren in 

der Gemeinde 

Obligatorisch - - 69 
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Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 74: VN13 

muss für Gemeinde 

eindeutig sein 

Obligatorisch - - 74 

PR Regel 75: Die 

Person darf per Er-

eignisdatum oder in 

der Zukunft nicht in 

der Gemeinde aktiv 

sein 

Obligatorisch - - 75 

PR Regel 78: Identi-

fikatoren in der Mel-

dung sind nicht 

identisch mit den 

Identifikatoren in 

der Gemeinde 

Obligatorisch - in 

den Kantonen je-

doch deaktiviert 

und durch PR Re-

gel 69: Identifika-

toren in der Mel-

dung sind nicht 

identisch mit den 

Identifikatoren in 

der Gemeinde er-

setzt 

- Mit R18.04 wurde die Regel 78 für 

alle Kantone deaktiviert. Regel 69 

wurde dafür aktiviert. 

78 

PR Regel 79: Fachli-

ches Datum in Mel-

dung darf höchs-

tens [x] Monate in 

der Zukunft sein. 

[Label fachliches 

Datum]: [ Fachli-

ches Datum] 

Fakultativ  Ja: Default 

6  

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

79 

PR Regel 80: Weg-

zugsdatum in Mel-

dung muss grösser 

oder gleich dem Zu-

zugsdatum in der 

Meldung sein 

Obligatorisch - - 80 

PR Regel 81: Zuzu-

gsdatum in Mel-

dung muss grösser 

oder gleich dem 

Geburtsdatum sein 

Obligatorisch - - 81 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 82: Zuzu-

gsdatum in Mel-

dung darf sich ma-

ximal um [x] Monate 

ändern 

Fakultativ  Ja:  Default 

12 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

82 

PR Regel 83: Das 

korrigierte Zuzugs-

datum muss grös-

ser als ein allfälliges 

früheres Wegzugs-

datum sein 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und V3 ignorable 

83 

PR Regel 84: Das 

korrigierte Zuzugs-

datum darf höchs-

tens [x] Tage in der 

Zukunft liegen 

Fakultativ  Ja; Default 

100 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

84 

PR Regel 85: Das 

korrigierte Zuzugs-

datum muss kleiner 

gleich als ein allfäl-

liges Todesdatum 

oder Wegzugsda-

tum sein 

Obligatorisch - - 85 

PR Regel 87: Ist ein 

bestehendes Weg-

zugsdatum leer, 

muss das zu korri-

gierende Wegzugs-

datum dem Todes-

datum entsprechen 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und V3 ignorable 

87 

PR Regel 88: Das 

korrigierte Weg-

zugsdatum in Mel-

dung darf sich ma-

ximal um [x] Monate 

ändern 

Fakultativ  Ja: Default 

12 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

88 

PR Regel 89: Das 

korrigierte Weg-

zugsdatum muss 

grösser oder gleich 

dem bestehenden 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und V3 ignorable 

89 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

Zuzugs- oder Ge-

burtsdatum sein 

PR Regel 90: Das 

korrigierte Weg-

zugsdatum muss 

kleiner oder gleich 

dem Todesdatum 

sein 

Obligatorisch - - 90 

PR Regel 91: Das 

korrigierte Weg-

zugsdatum muss 

weniger als [x] Tage 

in der Zukunft lie-

gen 

Fakultativ  Ja: Default 

100 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

91 

PR Regel 92: Ein 

Wegzugsdatum darf 

nur auf einer weg-

gezogenen Person 

gelöscht werden 

Obligatorisch - - 92 

PR Regel 93: Ein 

Wegzugsdatum darf 

nur gelöscht wer-

den, wenn die Per-

son im Einwohner-

register kein Todes-

datum hat 

Obligatorisch  - - 93 

PR Regel 94: Das 

korrigierte Geburts-

datum darf höchs-

tens [x] Jahre vor 

einem allfälligen To-

desdatum, bzw. 

dem Tagesdatum 

liegen 

Fakultativ  Ja: Default 

125 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

94 

PR Regel 95: Das 

korrigierte Geburts-

datum muss kleiner 

oder gleich dem Ta-

gesdatum sein 

Obligatorisch - - 95 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 96: Das 

korrigierte Geburts-

datum muss inner-

halb des aktiven 

Zeitraums der Per-

son sein (keine Ver-

schiebung hinter 

Wegzug oder Tod) 

Obligatorisch - - 96 

PR Regel 97: Das 

korrigierte Geburts-

datum muss kleiner 

oder gleich dem be-

stehenden Zuzugs-

datum sein 

Obligatorisch  - - 97 

PR Regel 98: Das 

korrigierte Todes-

datum muss grös-

ser oder gleich dem 

bestehenden Ge-

burtsdatum sein 

Obligatorisch - - 98 

PR Regel 99: Das 

korrigierte Todes-

datum muss grös-

ser oder gleich dem 

bestehenden Zuzu-

gsdatum sein 

Obligatorisch - - 99 

PR Regel 100: Das 

korrigierte Todes-

datum muss kleiner 

oder gleich dem Ta-

gesdatum sein 

Obligatorisch - - 100 

PR Regel 101: 

Wenn das Weg-

zugsdatum geliefert 

wird muss auch der 

Wegzugsort gelie-

fert werden 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

101 

PR Regel 102: 

Wenn der Wegzug-

sort geliefert wird, 

muss auch das 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

102 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

Wegzugsdatum ge-

liefert werden 

PR Regel 112: Er-

eignis darf aufgrund 

eines Programm-

fehlers nicht durch-

geführt werden 

Obligatorisch - - 112 

PR Regel 113: Es 

darf nur eine Natio-

nalität in der Mel-

dung geliefert wer-

den 

Obligatorisch - - 113 

PR Regel 114: Es 

darf nur das "To-

desdatum von" 

(deathPeriod 

dateFrom) in der 

Meldung gemeldet 

werden 

Obligatorisch - - 114 

PR Regel 115: Gül-

tig bis Datum muss 

grösser oder gleich 

dem gültig ab Da-

tum sein 

Obligatorisch - - 115 

PR Regel 116: Ein-

bürgerungsdatum 

muss bei allen Hei-

matorten gleich 

dem Ereignisdatum 

sein 

Obligatorisch - - 116 

PR Regel 117: Der 

neue Gemeindei-

dentifikator muss in 

der Gemeinde ein-

deutig sein 

Obligatorisch - - 117 

PR Regel 118: Part-

neridentifikations-

typ muss mit Zu-

stelladresstyp über-

einstimmen 

Obligatorisch - - 118 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

PR Regel 119: Min-

destens eine Eltern-

beziehung muss im 

Ereignis gemeldet 

werden 

Obligatorisch  - - 119 

PR Regel 120: Ad-

resse des Partners 

in der Meldung 

muss mit Adresse 

im Einwohnerregis-

ter übereinstimmen 

Obligatorisch - - 120 

PR Regel 121: Alle 

gelieferten fachli-

chen Daten im Er-

eignis müssen mit 

dem fachlichen Da-

tum (Hauptdatum) 

übereinstimmen 

Obligatorisch - - 121 

PR Regel 122: Alle 

gelieferten fachli-

chen Daten im Er-

eignis müssen <= 

dem fachlichen Da-

tum (Hauptdatum) 

sein 

Obligatorisch - Wie unter Erforderlich verkmerkt, ist 

die Regel obligatorisch. 

Aufgrund von  NGT-340 - Anpas-

sung der Regel 122  GESCHLOSSEN  , 

wurde die Regel für das Ereignis 23 

(Umwandlungs Meldeverhältnis) mit 

Script auf ignorable konfiguriert. 

122 

PR Regel 123: Das 

fachliche Datum 

muss in der Mel-

dung vorhanden 

sein 

Fakultativ  - - 123 

PR Regel 124: Alle 

gemeldeten Hei-

matorte müssen im 

historischen Heima-

tortverzeichnis vor-

handen sein 

Obligatorisch - - 124 

PR Regel 125: Er-

eignisse für welche 

ein Kanton keine 

gesetzliche Grund-

lage aufweist, 

Fakultativ  - Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

125 

https://jira.bedag.ch/browse/NGT-340
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

werden zurückge-

wiesen 

PR Regel 126: Fel-

der, für welche ein 

Kanton keine recht-

liche Grundlage hat, 

dürfen nicht persis-

tiert werden 

Fakultativ  Ja: Werte 

siehe Be-

schreibung 

 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für 

Kantone aktiviert und ignorable 

126 

PR Regel 127: Es 

muss zwingend ein 

Meldeverhältnis im 

Ereignis gemeldet 

werden 

Fakultativ  - - 127 

PR Regel 128: Dop-

pelte Beziehungen 

sind nicht erlaubt 

Obligatorisch - - 128 

PR Regel 129: Alle 

gelieferten fachli-

chen Daten im Er-

eignis müssen grös-

ser oder gleich 

01.01.1900 sein 

Obligatorisch - - 129 

PR Regel 131: Aus-

länder dürfen keine 

Heimatorte haben 

Obligatorisch - - 131 

PR Regel 132: 

Schweizer dürfen 

keine Ausländerka-

tegorie haben 

Obligatorisch - - 132 

PR Regel 133: Ein 

Wegzugsdatum darf 

nur gelöscht wer-

den wenn vorgän-

gig eine Wegzugs-

meldung storniert 

wurde 

Fakultativ  - - 133 

PR Regel 134: Ein-

tragen Partner-

schaft nur mit zu-

lässigem Zivilstand 

Obligatorisch - - 134 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforderlichkeit Parameter Bemerkungen PRNR 

und mit eigenem 

Partner möglich 

PR Regel 135: Er-

eignisdatum darf 

nicht kleiner als Zu-

zugsdatum sein 

Fakultativ  - - 135 

PR Regel 136: 

Wechsel des Mel-

deverhältnisses von 

Aufenthalt nach 

Niederlassung darf 

nicht mit Korrektur 

Meldeverhältnis ge-

meldet werden 

Fakultativ  - - 136 

PR Regel 137: Mel-

dungen mit leeren 

Feldern werden zu-

rückgewiesen 

Fakultativ  - - 137 

PR Regel 138: 

Wechsel des Mel-

deverhältnisses von 

Niederlassung nach 

Aufenthalt darf 

nicht mit Korrektur 

Meldeverhältnis ge-

meldet werden 

Fakultativ  - - 138 

PR Regel 139: Das 

korrigierte Todes-

datum muss vor 

oder gleich dem 

Wegzugsdatum 

sein 

Fakultativ  - - 139 

PR Regel 9999: 

Template 

Obligatorisch, Ob-

ligatorisch, Fakul-

tativ  

- - 9999 

 

2. Spezialregeln Kanton Fribourg 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Regel Erforder-

lichkeit 

Para-

meter 

Bemerkun-

gen 

PRNR 

PR Regel 71: Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf 

nicht geliefert werden 

Obligato-

risch 

- Nur Kanton 

Fribourg 

71 

PR Regel 72: Muttersprache muss eine gültige Sprache 

sein 

Obligato-

risch  

- Nur Kanton 

Fribourg 

72 

PR Regel 130: Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ 

und „Besitzt Führerschein“ müssen geliefert werden 

Fakultativ  - Nur Kanton 

Fribourg 

130 

3. PR Regel 1: Ereignisdatum muss nach Geburtsdatum sein 

PRNR 1 

Name Ereignisdatum muss nach Geburtsdatum sein 

Beschrei-

bung 

Bei allen Meldegründen, ausser dem Gesamtdatenbestand, muss das Ereignisdatum 

gleich oder grösser dem Geburtsdatum sein (BFS-Fehlerfall 351.8). 

Fehlerbe-

dingung 

Geburtsdatum der Person (Ereignismeldung) > Eventdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das Ereignisdatum muss nach dem Geburtsdatum sein. Ereignisdatum: "{0}", Ge-

burtsdatum: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

4. PR Regel 5: Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesda-

tum sein 

PRNR 5 

Name Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein 

Beschrei-

bung 

Ereignisdatum liegt nicht in der Zukunft. Ausgenommen beim Wegzug und beim Zu-

zug. Bei diesen beiden Ereignissen kann das Ereignisdatum in der Zukunft liegen. 

Fehlerbe-

dingung 

Eventdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum 

 Regel generiert einen Fehler.  
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Fehlermel-

dung 

Ereignisdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. Ereignisdatum: "{0}", 

aktuelles Datum: "{1}" 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Für weitere Angaben siehe https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dos-

sier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0 Anhang H. 

5. PR Regel 7: Eheschliessung nur mit zulässigem Zivilstand und eige-

nem Partner möglich 

PRNR 7 

Name Eheschliessung nur mit zulässigem Zivilstand und eigenem Partner möglich 

Beschrei-

bung 

Der bisherige Zivilstand der gemeldeten Person ist "ledig", "unverheiratet", "geschie-

den", "aufgelöste Partnerschaft", "verwitwet" oder "eingetragene Partnerschaft". 

Wenn der im Ereignis angegebene Partner im RREG vorhanden ist und dieser den Zi-

vilstand «verheiratet» oder «eingetragene Partnerschaft» aufweist und bei diesem ein 

Partner angegeben ist, muss der Partner der im Ereignis gemeldeten Person entspre-

chen. 

Fehlerbe-

dingung 

Zivilstand Person 'Pers1' (Person in der Ereignismeldung) = verheiratet 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Partner 'Pers2' (Ereignismeldung / Partner, wenn vorhanden) im RREG hat Zivilstand 

(«eingetragene Partnerschaft» oder «verheiratet») und Partnerbeziehung ‘Pers2’ im 

RREG ≠ leer und Partner aus Partnerbeziehung (Pers2) ≠ Pers1 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Eheschliessung nur fürPerson mit Zivilstand "ledig", "unverheiratet", "geschieden", 

"aufgelöste Partnerschaft", "verwitwet" oder "eingetragene Partnerschaft" und mit ei-

genem Partner möglich. Zivilstand der Person: "{0}"; Zivilstand des Partners: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

 z.B. Verheiratete Person kann mit anderer Person erneut verheiratet werden 

https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0
https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0020&documentVersion=3.0
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

6. PR Regel 9: Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein 

PRNR 9 

Name Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein 

Beschreibung Der Zivilstand der Person ist zum Zeitpunkt der Trennung "verheiratet" oder  "In 

eingetragener Partnerschaft" 

Fehlerbedin-

gung 

Zivilstand der Person (Ereignismeldung)  ≠  verheiratet oder eingetragene Partner-

schaft 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Person muss verheiratet oder in Partnerschaft sein. Zivilstand der Person: "{0}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen  z.B. Ledige oder geschiedene Person kann z.B. getrennt werden 

7. PR Regel 10: Person muss getrennt sein 

PRNR 10 

Name Person muss getrennt sein 

Beschreibung Person muss getrennt sein 

Die Trennung der Person ist zum Zeitpunkt der Aufhebung „freiwillig getrennt“ 

oder „gerichtlich getrennt“. 

Fehlerbedin-

gung 

Trennungscode der Person (Ereignismeldung) = leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Die Person muss getrennt sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

8. PR Regel 11: Person muss verheiratet sein 

PRNR 11 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Name Person muss verheiratet sein 

Beschreibung Person muss verheiratet sein. 

Der Zivilstand der Person ist zum Zeitpunkt des Ereigniszeitunkts „Verheiratet“. 

Fehlerbedingung Zivilstand der Person  (Ereignismeldung)  ≠  verheiratet 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Die Person muss verheiratet sein. Zivilstand der Person: "{0}". 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen   z.B. Eine nicht verheiratete Person kann geschieden werden. 

9. PR Regel 14: Person muss Staatsangehörigkeit ≠ Schweiz haben 

PRNR 14 

Name Person muss Staatsangehörigkeit ≠ Schweiz haben 

Beschrei-

bung 

Person muss Staatsangehörigkeit ungleich Schweiz haben. 

Für die vom Meldeereignis betroffene Person muss die Staatsangehörigkeit auf der 

Geres-Datenbank ungleich „CH“ sein. 

(Bei Ereignis Wechsel Ausländerkategorie: BFS-Fehlerfall 431.2, Schweizer dürfen 

keine Ausländerkategorie haben). 

Fehlerbedin-

gung 

Nationalität der Person (Geres Datenbank) = 'CH' 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Person muss Staatsangehörigkeit ungleich Schweiz (CH) haben. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

10. PR Regel 15: Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Hei-

matort sein 

PRNR 15 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Name Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein 

Beschreibung Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Heimatort  der Person 'HoP' (Ereignismeldung). 

Lesen aller  Heimatorte der Person 'HosDB' (Geres Datenbank). 

Für jeden Heimatort 'HoDB' (HosDB) 

            Gemeindename und Kanton (HoP) = Gemeindename und Kanton (HoDB) 

             Regel generiert einen Fehler.  

Ende 

Fehlermeldung Heimatort in Meldung muss ungleich bisherigem Heimatort sein. Heimatort in 

Meldung: "{0}". 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

11. PR Regel 16: Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heima-

tort sein 

PRNR 16 

Name Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein 

Beschrei-

bung 

Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein. 

Vom Meldegrund betroffene Person hatte den entsprechenden Heimatort als Hei-

matort zugewiesen. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Heimatort  der Person 'HoP' (Ereignismeldung). 

Lesen aller  Heimatorte der Person 'HosDB' (Geres Datenbank). 

Für jeden Heimatort 'HoDB' aus HosDB 

            Gemeindename und Kanton (HoP) ≠ einem Gemeindename und Kanton 

(HoDB) 

              Regel generiert einen Fehler.  

Ende 

Fehlermel-

dung 

Heimatort in Meldung muss gleich bisherigem Heimatort sein. Heimatort in Mel-

dung: "{0}". Heimatort/e der Person: "{1}". 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

12. PR Regel 17: Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum 

übereinstimmen 

PRNR 17 

Name Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen 

Beschrei-

bung 

Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum übereinstimmen 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen alle Heimatorte 'HosDB' (Geres Datenbank) 

Für jeden Heimatort 'HoDB' aus HosDB 

            Einbürgerungsdatum (HoDB ≠ Eventdatum (Ereignismeldung) 

              Regel generiert einen Fehler. . 

Ende 

Fehler-

meldung 

Das Ereignisdatum muss mit dem Einbürgerungsdatum  übereinstimmen. Ereignisda-

tum: "{0}", Einbürgerungsdaten: {1}. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

Bei einer Aberkennung eines Schweizer Bürgerrechts sind mehrere Konstellationen 

möglich: 

• Entlassung (Die Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht entfaltet eine Wir-

kung ex nunc und tritt mit der Zustellung der Entlassungsurkunde ein (Emp-

fangsbestätigung: Quittung der Aushändigung oder Zustelldatum). 

• Entzug (Der Entzug entfaltet eine Wirkung ex nunc und das Rechtskraftsdatum 

wird gemäss Entscheid SEM verarbeitet 

Nichtigerklärung (Die Nichtigerklärung einer Einbürgerung entfaltet eine Wirkung ex 

tunc (von Anfang an, war nie anders); die betroffene Person ist also sozusagen gar nie 

eingebürgert worden) 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

13. PR Regel 18: Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zu-

kunft liegen 

PRNR 18 

Name Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen 

Beschrei-

bung 

Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen. 

Fehlerbedin-

gung 

Datum residencePermitTill (Ereignismeldung) < Eventdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Gültig bis der Aufenthaltsgenehmigung muss in der Zukunft liegen. "Gültig bis" Auf-

enthaltsgenehmigung: "{0}", Meldungs-Datum "{1}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

14. PR Regel 19: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheri-

ger Staatsangehörigkeit sein 

PRNR 19 

Name Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörigkeit sein 

Beschrei-

bung 

Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörig-

keit  sein. 

Vom Meldegrund betroffene Person hatte nicht bereits diese Nationalität. 

Fehlerbedin-

gung 

Staatsangehörigkeit der Person (Ereignismeldung) = bekannt und 

Ländercode (Ereignismeldung) = leer 

  Regel generiert einen Fehler  

oder 

Staatsangehörigkeit der Person (Ereignismeldung) = bekannt und 

Ländercode (Ereignismeldung) = Ländercode (Geres Datenbank) 

 Regel generiert einen Fehler 

oder 

Staatsangehörigkeit (Ereignismeldung) = staatenlos 

 Regel generiert einen Fehler 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

oder 

Staatsangehörigkeit (Ereignismeldung) = Staatsangehörigkeit unbekannt 

 Regel generiert einen Fehler  

Fehlermel-

dung 

Verschiedene Fehlermeldungen möglich: 

• In der Meldung muss ein Land angegeben sein, wenn die Staatsangehörig-

keit  bekannt ist. 

• Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Staatsangehörig-

keit sein. Gemeldete Staatsangehörigkeit: "{0}". 

• Die Person hat bereits die gemeldete Staatsangehörigkeit "staatenlos". 

• Die Person hat bereits die gemeldete Staatsangehörigkeit  "unbekannt". 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

15. PR Regel 20: Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde 

sein 

PRNR 20 

Name Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein 

Beschrei-

bung 

Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein. 

Fehlerbe-

dingung 

Gemeinde aus den Wegzugsangaben (Ereignismeldung/Wegzugsangaben(goesTo)) 

= Meldegemeinde der Person (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Gemeinde aus den Zuzugsangaben (Ereignismeldung/Zuzugsgemeinde(comes-

From)) = der Meldegemeinde der Person (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Zuzugsgemeinde muss ungleich Wegzugsgemeinde sein. Zuzugs- bzw. Wegzugs-

gemeinde: "{0}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

 z.B. Ein Umzug kann als Zuzug verarbeitet werden. 

16. PR Regel 21: Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein 

PRNR 21 

Name Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein 

Beschreibung Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen neue Adresse 'AdrP'  der Person (Ereignismeldung) 

Lesen Adresse der Person 'AdrDB' (Geres Datenbank). 

AdrDB = AdrP 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Zuzugsadresse muss ungleich Wegzugsadresse sein. Zuzugs- bzw. Weg-

zugsadresse: "{0}". 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

 

16.1 Änderungshistorie 

Spezifikation Jira Änderungsbeschreibung Re-

lease 

GAG-2640 - Regel 21 Anpassung 

wegen Umzügen von Sammelhaus-

halt zu Sammelhaushalt - GERES 

Bedag - Bedag Confluence 

 GAG-2640 - Regel 21: 

Anpassung wegen Umzü-

gen von SH in SH  U-

SER ACCEPTANCE  

Ein Umzug von Sammel-

haushalt zu Sammel-

haushalt wird neu als 

Fehler ausgewiesen 

2504.0 

17. PR Regel 23: Schriftensperre der Person muss leer sein 

PRNR 23 

Name Schriftensperre der Person muss leer sein 

Beschreibung Schriftensperre der Person muss leer sein. 

https://confluence.bedag.ch/pages/viewpage.action?pageId=646545473
https://confluence.bedag.ch/pages/viewpage.action?pageId=646545473
https://confluence.bedag.ch/pages/viewpage.action?pageId=646545473
https://confluence.bedag.ch/pages/viewpage.action?pageId=646545473
https://jira.bedag.ch/browse/GAG-2640?src=confmacro
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Fehlerbedingung Schriftensperre der Person (Ereignismeldung) ≠ leer und 

Schriftensperre der Person (Ereignismeldung) ≠ 'Nein' 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung  Schriftensperren der Person muss leer sein. 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

18. PR Regel 25: Neue Datensperre muss ungleich bestehende Daten-

sperre sein 

PRNR 25 

Name Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein 

Beschreibung Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Datensperre der Person (Ereignismeldung) = leer und  

Datensperre (Geres Datenbank) = leer 

  Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Datensperre der Person (Ereignismeldung) = Datensperre (Geres Datenbank) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Neue Datensperre muss ungleich bestehende Datensperre sein. Datensperre: 

"{0} {1}". 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

19. PR Regel 27: Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein 

PRNR 27 

Name Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein 

Beschrei-

bung 

Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Fehler-

bedin-

gung 

Konfessionscode der Person (Geres Datenbank) ≠ leer und 

Konfessionscode der Person (Geres Datenbank) = Konfessionscode der Person (Ereig-

nismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.   

Ausnahme:Wenn die Einstellung "flagMapReligionCodesRREG" auf "true" gesetzt ist 

(also Filter 1 aus VPERS-161 verwendet wird), generiert die Regel keinen Fehler, falls 

beide Konfessionscodes dem Konfessionscode entsprechen, mit welchem die nicht 

anerkannten Konfessionscodes ersetzt werden. 

Fehler-

meldung 

Neue Konfession muss ungleich alter Konfession sein. Konfessionen: "{0}". 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

20. PR Regel 28: Person muss verschollen sein 

PRNR 28 

Name Person muss verschollen sein 

Be-

schrei-

bung 

Person muss verschollen sein. 

In erster Linie muss eine Prüfung erfolgen, ob das Todesdatum gesetzt ist oder nicht. 

Beim Ereignis Verschollen wird das Todesdatum gesetzt. Damit nun aber nicht echte 

Tote "erweckt" werden, muss geprüft werden, ob für diese Person das Ereignis Ver-

schollen gemeldet worden ist. 

Fehler-

bedin-

gung 

Lesen sämtliche Ereignisse der Person. 

Person hat kein Ereignis Verschollen   

 Regel generiert einen Fehler.  

ACHTUNG:  

Falls die Meldung „Verschollenerklärung (Missing)“ in der Version eCH-0020V1 oder 

eCH-0020V2 verarbeitet wurde und die Meldung „Aufheben Verschollenerklärung (Un-

doMissing)“ nach der Migration der Gemeinde in der Version eCH-0020V3 verarbeitet 

wurde, schlägt die Regel ebenfalls fehl und es wird ein Fehler generiert 

Fehler-

meldung 

Person muss verschollen sein. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

21. PR Regel 29: Person muss tot sein 

PRNR 29 

Name Person muss tot sein 

Beschreibung Person muss tot sein. 

Fehlerbedingung Todesdatum der Person (Geres Datenbank) = leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Person muss tot sein. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

22. PR Regel 30: Das Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum 

sein 

PRNR 30 

Name Das Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum sein 

Beschrei-

bung 

Wegzugsdatum muss grösser  als Zuzugsdatum sein. 

Das mitgelieferte Wegzugsdatum muss grösser als das Zuzugsdatum der Person sein. 

Zu- und Wegzüge per demselben Datum sind nicht erlaubt. Ausnahme: Zuzugs-, 

Wegzugs- und Geburtsdatum sind gleich. 

Fehlerbe-

dingung 

Wegzugsdatum (Ereignismeldung) <= Zuzugsdatum Person  

 Regel generiert einen Fehler 

oder 

Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = Zuzugsdatum und Geburtsdatum Person != Zu-

zugsdatum Person 

 Regel generiert einen Fehler.  
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Fehler-

meldung 

Das korrigierte Wegzugsdatum muss gr\u00F6sser als das bestehende Zuzugsdatum 

der Person sein. Zuzugsdatum: "{0}", Wegzugsdatum: "{1}" 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

23. PR Regel 32: Geschlecht beider Personen muss gleich sein 

PRNR 32 

Name Geschlecht beider Personen muss gleich sein. 

Beschrei-

bung 

Geschlecht beider Personen muss gleich sein. 

 

Fehlerbedin-

gung 

Geschlechtscode Person (Ereignismeldung) ≠ Geschlechtscode Partner aus Bezie-

hung der Person (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Geschlecht beider Personen muss gleich sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

24. PR Regel 33: Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Part-

nerschaft erfolgen 

PRNR 33 

Name Auflösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen 

Beschrei-

bung 

Aufllösung Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen. 

Das Auflösungsdatum muss nach dem Datum der Eintragung der Partnerschaft lie-

gen. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Fehlerbedin-

gung 

Zivilstandsdatum der Person (Geres Datenbank) = leer  

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Auflösungsdatum der Person (Ereignismeldung) <  Zivilstandsdatum der Person 

(Geres Datenbank) 

 Regel generiert einen Fehler 

Fehlermel-

dung 

 Auflösung  Partnerschaft muss nach Eintragung Partnerschaft erfolgen. Auflö-

sungsdatum: "{0}", Eintragungsdatum: "{1}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

  z.B. Person, welche nie eine eingetragene Partnerschaft hatte hat auf einmal 

Zivilstand aufgelöste Partnerschaft 

25. PR Regel 34: Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen 

PRNR 34 

Name Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen 

Beschreibung Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen. 

Fehlerbedin-

gung 

Zivilstand der Person (Geres Datenbank) ≠ eingetragene Partnerschaft 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung  Person muss eingetragene Partnerschaft aufweisen. Zivilstand der Person: 

"{0}". 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

26. PR Regel 35: Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriften-

sperre sein 

PRNR 35 

Name Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein 

Beschreibung Neue Schriftenperre muss ungleich alter Schriftensperre sein. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Fehlerbedin-

gung 

Schriftensperre der Person (Geres Datenbank) = Schriftensperre der Person (Er-

eignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Neue Schriftensperre muss ungleich alter Schriftensperre sein. Schriftensperre: 

"{0} : {1}". 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

27. PR Regel 37: Person muss Schweizer Heimatort aufweisen 

PRNR 37 

Name Person muss Schweizer Heimatort aufweisen 

Beschreibung Person muss Schweizer Heimatort aufweisen. 

Fehlerbedingung Heimatort der Person (Geres Datenbank) = leer   

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung  Person muss Schweizer Heimatort aufweisen. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

28. PR Regel 38: Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen 

PRNR 38 

Name Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit aufweisen 

Beschrei-

bung 

Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit  aufweisen. 

Fehlerbedin-

gung 

Land der Nationalität der Person (Geres Datenbank) = leer oder ≠ Schweiz 

(Der erste vorhandene Wert wird in der folgenden Reihenfolge verglichen: Länder-

nummer, Iso-Ländercode, Ländername) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Person muss Schweizer Staatsangehörigkeit  aufweisen. Staatsangehörigkeit : 

"{0}". 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

29. PR Regel 39: Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein 

PRNR 39 

Name Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein 

Beschrei-

bung 

 Vormundschaftliche Massnahme muss vorhanden sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Beziehung der Person mit dem gelieferten Identifikator der Beziehung (Geres 

Datenbank). 

Keine Beziehung gefunden  

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Lesen Beziehung der Person mit dem gelieferten Identifikator der Beziehung (Geres 

Datenbank). 

Beziehung ist nicht vom Typ Beistand, Beirat, Vormund oder Vorsorgebeauftragter  

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Es muss eine kindes- oder erwachsenenschutzrechtliche Beziehung mit dem 

Identifikator der Beziehung {0} vorhanden sein. 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

30. PR Regel 40: Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen 

PRNR 40 

Name Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen 

Beschrei-

bung 

Lokaler Schlüssel  muss MU.* aufweisen. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Bei allen Meldegründen muss die Kategorie des lokalen Schlüssels den Wert 

"MU.xxx" haben, wobei „xxx“ der BFS Gemeindenummer der Sender-Gemeinde ent-

sprechen muss. 

Die Regel ist für alle Ereignisse aktiviert und kann nicht via GUI konfiguriert werden. 

Fehlerbe-

dingung 

Musteridentifikator Gemeinde = "MU.xxx[.Zusatz]" 

( xxx = Meldegemeinde der Person (Ereignismeldung)) 

Prüfen jeden Identifikator der Person (Ereignismeldung) 

            Präfix des Identifikators = 'MU.' und Identifikator ≠ Musteridentifikator 

            Regel generiert einen Fehler.  

Ende 

Fehlermel-

dung 

Lokaler Schlüssel muss MU.* aufweisen. Ist: "{0}", Soll: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

31. PR Regel 41: Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich 

sein 

PRNR 41 

Name Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein 

Beschrei-

bung 

Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein. 

Das fachliche Datum und das Ereignisdatum müssen gleich sein, falls ein fachliches 

Datum im Ereignis geliefert wird. 

In der Version eCH-0020V3 sind fachliche Daten bei folgenden Ereignissen bekannt: 

Ereignis fachliches Datum 

Einbürgerung Ausländer Einbürgerungsdatum (naturalizationDate) 

Einbürgerung Schweizer in Ge-

meinde 

Einbürgerungsdatum (naturalizationDate) 

Bürgerrechtsentlassung aus 

Gemeinde 

Ausbürgerungsdatum (expatriationDate) 



 

PR Übersicht Prüfregeln Meldungsverarbeitung / 25.03.2025 /Regula Meier 

 

Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Aberkennung Schweizer Bür-

gerrecht 

Datum gültig ab (undoSwissValidFrom) 

Änderung Bürgerrecht Einbürgerungsdatum (naturalizationDate) 

Geburt Geburtsdatum (dateOfBirth) 

Eheschliessung Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Eintragung Partnerschaft Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Trennung Trennungsdatum (separationValidFrom) 

Aufhebung Trennung Datum gültig bis der Trennung (separationValidTill) 

Scheidung Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Ungültigerklärung Ehe Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Auflösung Partnerschaft Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Tod Todesdatum (dateOfDeath) 

Verschollen Todesdatum (dateOfDeath) 

Aufheben Verschollenerklärung Aufhebung Verschollenerklärung gültig ab (undo-

MissingValidFrom) 

Zivilstandsänderung Partner/in Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Namensänderung Name gültig ab (nameValidFrom) 

Zuzug Zuzugsdatum (arrivalDate) 

Umzug (innerhalb Gemeinde) Umzugsdatum (movingDate) 

Zustelladresse Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom) 

oder  (Spezialfall zwei fachl. Daten)  gültig bis 

(contactValidUntil) 

Wegzug Wegzugsdatum (departureDate) 

Umwandlung Meldeverhältnis Zuzugsdatum (arrivalDate) 

Konfessionswechsel Konfession gültig ab (religionValidFrom) 

Kindes- und erwachsenen-

schutzrechliche Massnahme 

Massnahme gültig ab (guardianMeasureValidFrom) 

Aufhebung Kindes- und er-

wachsenenschutzrechliche 

Massnahme 

Gültig ab der Angaben (undoGuardianValidFrom) 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Wechsel Kindes- und erwach-

senenschutzrechliche Mass-

nahme 

Massnahme gültig ab (changeGuardianValidFrom) 

Wechsel Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeitsangaben gültig ab (nationality-

ValidFrom) 

Ausländerkategorie Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValid-

From) 

Änderung Datensperre Datensperre gültig ab (dataLockValidFrom) 

Änderung Schriftensperre Schriftensperre gültig ab (paperLockValidFrom) 

Ändern Militärdienstpflichtan-

gaben 

Militärdienstpflichtangaben gültig ab (armedForces-

ValidFrom) 

Ändern Zivlischutzdienstanga-

ben 

Zivilschutzdienstpflichtangaben gültig ab (civilDe-

fenseVaildFrom) 

Ändern Wehrdienstpflichtanga-

ben 

Wehrdienstpflichtangaben gültig ab (fireSer-

viceVaildFrom) 

Ändern Krankenversicherungs-

angaben 

Krankenversicherungsangaben gültig ab (healthIn-

suranceVaildFrom) 

Ändern güter- und/oder güter- 

und/oder erbrechtliche Verein-

barung 

gültig ab erbrechtliche Vereinbarungen (matrimonia-

lInheritanceArrangementVaildFrom) 

 

Fehlerbe-

dingung 

Wenn fachliches Datum (Ereignismeldung) vorhanden und 

Fachliches Datum (Ereignismeldung)  ≠ Eventdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Fachliches Datum und Ereignisdatum müssen gleich sein. {0}: "{1}", Ereignisdatum: 

"{2}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

32. PR Regel 43: Todesdatum der Person muss leer sein 

PRNR 43 

Name Todesdatum der Person muss leer sein  
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

Beschrei-

bung 

Todesdatum der Person muss leer sein. 

Die Person darf per Eventdatum kein Todesdatum gesetzt haben. Die Regel prüft, ob 

das Eventdatum grösser als das Todesdatum ist; Meldungen am selben Tag werden 

akzeptiert. 

Fehlerbe-

dingung 

Todesdatum der Person (Geres Datenbank) ≠ leer und  

Todesdatum der Person (Geres Datenbank) < Eventdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Todesdatum der Person muss leer sein. Todesdatum: "{0}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

33. PR Regel 44: Wegzugsdatum der Person muss leer sein 

PRNR 44 

Name Wegzugsdatum der Person muss leer sein 

Beschrei-

bung 

Wegzugsdatum der Person muss leer sein. 

Die Person darf per Eventdatum kein Wegzugsdatum gesetzt haben. Die Regel prüft, 

ob das Eventdatum grösser als das Wegzugsdatum ist; Meldungen am selben Tag 

werden akzeptiert.  

Fehlerbe-

dingung 

Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank) ≠ leer und 

Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank) < Eventdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Wegzugsdatum der Person muss leer sein. Wegzugsdatum: "{0}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

34. PR Regel 45: Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft ha-

ben 

 

PRNR 45 

Name Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben 

Beschrei-

bung 

Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben. 

Die Person darf vom Eventdatum aus gesehen im direkt folgenden Zeitabschnitt kein 

Wegzugsdatum gesetzt haben. Die Regel stellt damit sicher, dass bei einer Wegzugs-

meldung nicht bereits ein Wegzug in der Zukunft vorhanden ist. 

Fehlerbe-

dingung 

Wegzugsdatum der Person (Geres Datenbank – nächster Zeitabschnitt) ≠ leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Die Person darf kein Wegzugsdatum in der Zukunft haben. Wegzugsdatum: "{0}" 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

35. PR Regel 47: Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein 

 

PRNR 47 

Name Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein 

Be-

schrei-

bung 

Bei allen Meldegründen, ausser dem Gesamtdatenbestand, muss das Ereignisdatum 

gleich oder grösser dem Geburtsdatum sein (BFS-Fehlerfall 351.8). 

Ledige Personen dürfen keinen Trennungsgrund, Auflösungsgrund, Trennungsdatum 

oder Trennungsart angegeben haben (BFS-Fehlerfall 342.2 und 343.3). 

Laut BFS sollen ledige Personen als Zivilstandsdatum das Geburtsdatum haben (siehe 

BFS-Fehlerfall 351.3, BFS-Amtlicher Katalog der Merkmale 01.2008 S.27: „Bei Geburt 

und bei zuziehenden ledigen Personen wird dem Teilmerkmal Datum der letzten Zivil-

standsänderung das Geburtsdatum zugewiesen.“). 

Fehler-

bedin-

gung 

Zivilstand der Person (Ereignismeldung) = ledig und 

Trennungscode, Trennungsdatum oder Auflösungsgrund  ≠ leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 
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Zivilstand der Person (Ereignismeldung) = ledig und 

Zivilstandsdatum der Person (Ereignismeldung) ≠ Geburtsdatum 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

• Trennungsdatum der ledigen Person muss leer sein. 

• Zivilstandsdatum der ledigen Person muss gleich dem Geburtsdatum sein. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

36. PR Regel 48: Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum über-

einstimmen 

 

PRNR 48 

Name Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen 

Beschreibung Zuzugsdatum und Ereignisdatum müssen gleich sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Zuzugsdatum (ArrivalDate Ereignismeldung) ≠ Ereignisdatum (EventDate Ereignis-

meldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das Zuzugsdatum muss mit dem Ereignisdatum übereinstimmen. Zuzugsdatum: 

"{0}", Ereignisdatum: "{1}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

37. PR Regel 49: Person muss mindestens 16 Jahre alt sein 
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Name Person muss mindestens 16 Jahre alt sein 

Beschrei-

bung 

Person muss mindestens 16 Jahre alt sein. 

Die betroffene Person und der Partner (falls angegeben) müssen mindestens 16 

Jahre alt sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Partner aus Beziehung (mit Beziehungstyp Ehepartner/ eingetragene Part-

nerschaft) der Person (Ereignismeldung) 

Alter der Person < 16 Jahre   

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Alter des Partners  < 16 Jahre 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Person muss mindestens 16 Jahre alt sein. Geburtsdaten der Personen: {0}. 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

38. PR Regel 50: Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Un-

gültigerklärung der Ehe oder Aufhebung der Partnerschaft liegen 

 

PRNR 50 

Name Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder 

Aufhebung der Partnerschaft liegen 

Beschrei-

bung 

Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder 

Aufhebung der Partnerschaft liegen. 

Fehlerbe-

dingung 

Zivilstand der Person (Geres Datenbank) = aufgelöste Partnerschaft, geschieden, un-

verheiratet oder verwitwet und 

Eventdatum (Ereignismeldung) <  Zivilstandsdatum (Geres Datenbank) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Ereignisdatum muss nach Scheidung, Verwitwung, Ungültigerklärung der Ehe oder 

Aufhebung der Partnerschaft liegen. Zivilstandsdatum: "{0}", Ereignisdatum: "{1}". 
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Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

39. PR Regel 51: Ereignisdatum muss nach Heirat liegen 

 

PRNR 51 

Name Ereignisdatum muss nach Heirat liegen 

Beschreibung Ereignisdatum muss nach Heirat liegen. 

Fehlerbedin-

gung 

Zivilstandsdatum der Person (Geres Datenbank) > Eventdatum (Ereignismel-

dung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung  Ereignisdatum muss nach Heirat liegen. Zivilstandsdatum: "{0}", Ereignisdatum: 

"{1}". 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

40. PR Regel 52: Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen 

 

PRNR 52 

Name Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen 

Beschrei-

bung 

Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen. 

Für die betroffene Person muss ein verheirateter Zivilstand vorliegen. Liegt auch ein 

Trennungsdatum vor, muss es vor dem Ereignisdatum (also der Aufhebung der Tren-

nung) liegen. 

Fehlerbe-

dingung 

Zivilstand der Person (Geres Datenbank) = leer  

 Regel generiert einen Fehler 

oder 
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Trennungsdatum der Person (Ereignisdatum) < Trennungsdatum der Person (Geres 

Datenbank) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Aufhebung Trennung muss nach Trennung liegen. Datum der Trennung: "{0}", Datum 

Aufhebung Trennung: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

41. PR Regel 54: Person muss mehr als einen Heimatort haben 

 

PRNR 54 

Name Person muss mehr als einen Heimatort haben 

Beschrei-

bung 

Person muss mehr als einen Heimatort haben. 

Die Person muss nach Ausführung der Meldung noch einen Heimatort besitzen, d.h. 

sie muss vor Ausführung mindestens zwei eingetragene Heimatorte haben (BFS-Feh-

lerfall 42.1, alle Schweizer Personen müssen einen Heimatort eingetragen haben). 

Fehlerbe-

dingung 

Alle Heimatorte der Person (Geres Datenbank) = Heimatort der Person (Ereignismel-

dung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Person muss mehr als einen Heimatort haben. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 
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42. PR Regel 56: Ausländerkategorie in Meldung und/oder Gültigkeit in 

der Meldung  muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie und/oder 

Gültigkeit sein 

 

PRNR 56 

Name Ausländerkategorie in Meldung und/oder Gültigkeit in der Meldung muss ungleich 

bisheriger Ausländerkategorie und/oder Gültigkeit sein 

Beschrei-

bung 

Ausländerkategorie in Meldung muss ungleich bisheriger Ausländerkategorie  sein. 

Die neu gemeldete Kategorie darf nicht dieselbe sein wie die bereits eingetragene 

und die neu gemeldete Gültigkeit darf nicht dieselbe sein wie die bereits eingetra-

gene. 

Fehlerbe-

dingung 

Ausländerkategorie der Person (Ereignismeldung) = Ausländerkategorie der Person 

(Geres Datenbank) und  

Gültigkeit der Ausländerkategorie (Ereignismeldung) = Gültigkeit der Ausländerkate-

gorie der Person (Geres Datenbank) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Ausländerkategorie  und/oder Gültigkeit in Meldung muss ungleich bisheriger Aus-

länderkategorie  und/oder Gültigkeit sein. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

43. PR Regel 57: Staatsangehörigkeit in Meldung muss ≠ CH sein 

 

PRNR 57 

Name Staatsangehörigkeit in Meldung muss ≠ CH sein 

Beschrei-

bung 

Staatsangehörigkeit in Meldung muss ungleich CH sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Nationalität der Person (Ereignismeldung) = Schweiz 

(Der erste vorhandene Wert wird in der folgenden Reihenfolge  verglichen: Länder-

nummer,  Iso-Ländercode, Ländername)  

 Regel generiert einen Fehler.  
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Fehlermel-

dung 

 Staatsangehörigkeit  in Meldung muss ungleich Schweiz (CH) sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

44. PR Regel 60: Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ≠  

der Identifikatoren der Beziehungspersonen in der Meldung sein 

 

PRNR 60 

Name Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ≠  der Identifikatoren der Be-

ziehungspersonen in der Meldung sein 

Beschrei-

bung 

Person in der Meldung muss ungleich Beziehungspersonen in der Meldung sein. 

Z.B. der Vormund und das Mündel dürfen nicht dieselbe Person sein. Das Kind und 

der Vater dürfen nicht dieselbe Person sein. 

Fehlerbe-

dingung 

Für jede Beziehung der Person (Ereignismeldung) 

            Lesen Beziehungsperson BezP (Ereiginismeldung) 

            Für jeden aktiven Identifikator der  Beziehungsperson BezP 

                        Für jeden aktiven Identifikator der Person 

                                   Identifikator der Person = Identifikator BezP 

                                    Regel generiert einen Fehler.  

                        Ende 

            Ende 

Ende 

Fehlermel-

dung 

Die Identifikatoren der Person in der Meldung müssen ungleich den Identifikatoren 

der Beziehungsperson in der Meldung sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 
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45. PR Regel 61: Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf 

keine Kindes und Erwachsenenschutz-Massnahme haben 

 

PRNR 61 

Name Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachse-

nenschutz-Massnahme haben 

Beschreibung Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachse-

nenschutz-Massnahme haben. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Beziehungsperson der Person 'BezP' mit Beziehungstyp Vormund, Beistand 

oder Beirat (Geres Datenbank) 

Lesen Beziehungen von BezP (Geres Datenbank) 

Für jede Beziehung 

            Beziehungstyp = Vormund, Beistand oder Beirat 

             Regel generiert einen Fehler.  

Ende 

Fehlermel-

dung 

Der in der Meldung gemeldete Vormund selber darf keine Kindes und Erwachse-

nenschutz-Massnahme haben. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

46. PR Regel 62: Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein 

 

PRNR 62 

Name Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein 

Beschreibung Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Beziehung der Person mit Beziehungstyp Vormund, Beistand oder Beirat 

(Geres Datenbank). 

Alter der Beziehungsperson < 18 Jahre  

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Vormund aus Meldung muss älter als 18 sein. Geburtstag: "{0}", Ereignisdatum: 

"{1}" 
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Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

47. PR Regel 63: Neuer Name muss ungleich altem Namen sein 

 

PRNR 63 

Name Neuer Name muss ungleich altem Namen sein 

Be-

schrei-

bung 

Neuer Name muss ungleich altem Namen sein. 

Der neue Name muss sich vom bisher eingetragenen Namen unterscheiden. Es wird 

geprüft, dass sich wenigstens ein Teil des Namens unterscheidet: 

• Vorname 

• Nachname 

• Alias-Name 

• Ehename 

• Rufname 

• Geburtsname 

• Name des Vaters oder der Mutter 

Die Regel generiert auch einen Fehler, wenn gar kein neuer Name geliefert wird. 

Fehler-

bedin-

gung 

Offizieller Name oder Vornamen in der Ereignismeldung ist leer  

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Keine „weiteren Namen“ (Rufname, Lediger Name, Allianzname, Alias-Name, anderer 

Name, Name des Vaters oder der Mutter) werden mit der Ereignismeldung geliefert und 

keine „weiteren Namen“ (analog der Aufzählung oben) sind in der Geres Datenbank 

vorhanden, Offizieller Name und Vornamen sind unverändert 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Weitere Namen“ (Vorname, Nachname, Aliasname, Alianzname, Rufname, Ledigname 

und anderer Name) werden in der Ereignismeldung geliefert und sind gleich den ent-

sprechenden Feldern in der Geres Datenbank (Vorname, Nachname, Aliasname, 
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Alianzname, Rufname, Ledigname und anderer Name) und Name Vater, Name Mutter 

und Name im Pass sind leer oder unverändert. Offizieller und Vorname sind unverän-

dert. 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Neuer Name muss ungleich altem Namen sein. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

48. PR Regel 65: Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein 

 

PRNR 65 

Name Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein 

Beschrei-

bung 

Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein 

Die im Ereignis angegebene Person darf im kantonalen Register noch nicht existie-

ren. 

Fehlerbedin-

gung 

Suchen Person (Personenstati aktiv, tot oder weggezogen ) im Geres mit Identifika-

toren (Ereignismeldung) in der folgenden Reihenfolge: 

GemeindeId, Kantonaler Identifikator (wenn vorhanden), VN13. 

Person gefunden 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Person in Meldung darf noch nicht vorhanden sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 
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49. PR Regel 69: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit 

den Identifikatoren in der Gemeinde 

 

PRNR 69 

Name Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Ge-

meinde 

Beschrei-

bung 

Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Ge-

meinde. 

Identifikatoren in der Meldung müssen mit denen im Geres übereinstimmen. Neue 

Identifikatoren werden im Geres nachgeführt. Das bedeutet, dass pro Identifikator-

Typ genau einen Wert definiert werden kann.  

Deswegen muss diese Regel immer eingeschaltet sein. 

Das bedeutet, dass die Identifikatoren nicht einfach über einen beliebigen Meldungs-

typ geändert werden dürfen; für den Wechsel von Identifikatoren sind nur bestimmte 

Meldungstypen vorgesehen. 

Fehlerbe-

dingung 

Für die Identifikatoren Gemeindeidentifikator, VN13 und Kantonaler Identifikator der 

Person (Ereignismeldung) 

            Für jeden aktiven Identifikator (Gemeindeidentifikator, VN13, Kantonaler Identi-

fikator)  der Person (Geres Datenbank) 

                        Identifikationstyp (Ereignismeldung) =  Identifikationstyp (Geres Daten-

bank) 

                        und Id (Ereignismeldung) ≠ Id (Geres Datenbank) 

                         Regel generiert einen Fehler.  

            Ende 

Ende 

Fehler-

meldung 

 Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren im kanto-

nalen Einwohnerregister. Identifikatoren in Meldung: "{0}", Identifikatoren im kantona-

len Einwohnerregister: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

50. PR Regel 71: Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf nicht ge-

liefert werden 
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Name Das kantonale Attribut „Muttersprache“ darf nicht geliefert werden 

Beschrei-

bung 

Diese Regel prüft, dass das kantonale Attribut „Muttersprache“ (nur gültig für be-

stimmte Events im Kanton FR) nicht geliefert wird. 

Fehlerbedin-

gung 

Kantonales Attribut Muttersprache  (Ereignismeldung) ≠ leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das kantonale Attribut "Muttersprache" darf nicht geliefert werden. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Nur Kanton Fribourg 

51. PR Regel 72: Muttersprache muss eine gültige Sprache sein 

 

PRNR 72 

Name Muttersprache muss eine gültige Sprache sein 

Beschrei-

bung 

Diese Regel prüft, dass im kantonalen Merkmal „Muttersprache“ ein ISO-639-1 

konformes 2-stelliges Sprachkürzel geliefert wird. 

Fehlerbedin-

gung 

Kantonales Attribut Muttersprache, 2-stellige Isocode (Ereignismeldung) ≠ Ein-

träge  auf der Tabelle LanguageGlossary  

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Muttersprache muss eine gültige Sprache sein. Sprachcode: {0}. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

Nur Kanton Fribourg 

52. PR Regel 74: VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein 
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Name VN13 muss für Gemeinde eindeutig sein 

Beschrei-

bung 

VN13 muss für  Gemeinde eindeutig sein. 

Wenn eine AHV13 mitgeliefert wird, muss sie innerhalb der Meldegemeinde eindeu-

tig sein. 

Wiederzuzüger mit derselben AHV13 werden zugelassen, auch wenn die Gemeinde-

Id nicht mit der bereits in der Gemeinde vorhandenen übereinstimmt. 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen VN13  'VN13E' der Person (Ereignismeldung) 

Lesen Meldegemeinde 'GdeE' (Ereignismeldung) 

Lesen alle Personen mit VN13 (aktive, weggezogene und verstorbene) innerhalb 

GdeE  (Geres Datenbank) 

Für jede gefundene Person 

            Gemeindeidentifikator der Person (Ereignismeldung) ≠ Gemeindeidentifikator 

der Person (Geres Datenbank) und 

            Wegzugsdatum (Geres Datenbank) = null 

             Regel generiert einen Fehler.  

Ende 

Fehlermel-

dung 

VN13 muss für  Gemeinde eindeutig sein. Gemeinde: {0}, VN13: {1}. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

53. PR Regel 75: Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft 

nicht in der Gemeinde aktiv sein 

 

PRNR 75 

Name Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht in der Gemeinde aktiv 

sein 

Beschrei-

bung 

Die Person darf nicht bereits in der Gemeinde aktiv sein. 

Die Regel überprüft ob die gemeldete Person zum Ereignisdatum oder in der Zukunft 

bereits aktiv in der Gemeinde vorhanden ist. 



 

PR Übersicht Prüfregeln Meldungsverarbeitung / 25.03.2025 /Regula Meier 

 

Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 75 

Fehlerbe-

dingung 

Suchen Person  'Pers1' (Personenstati  aktiv, tot oder weggezogen) mit Identifikato-

ren in der folgenden Reihenfolge: GemeindeId, Kantonaler Identifikator (wenn vorhan-

den), VN13 (Geres Datenbank). 

Pers1 ≠ null und Gemeinde der Pers1 = Meldegemeinde (Ereignis) und Pers1 = aktiv 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Pers1 ≠ null und Gemeinde der Pers1 = Meldegemeinde (Ereignis) 

Lesen sämtlicher aktiver Zeitschnitze der Person (Geres Datenbank) 

Für jeden Zeitschnitz 

         Gültig ab > Tagesdatum und Personenstatus = aktiv 

          Regel generiert einen Fehler. . 

Ende  

Fehlermel-

dung 

Die Person darf per Ereignisdatum oder in der Zukunft nicht  in der Gemeinde aktiv 

sein. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

54. PR Regel 78: Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit 

den Identifikatoren in der Gemeinde 

 

PRNR 78 

Name Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Ge-

meinde 

Beschrei-

bung 

Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Ge-

meinde. 

Mit R18.04 wurde die Regel 78 für alle Kantone deaktiviert. Regel 69 wurde dafür ak-

tiviert. 

Erweiterung von Regel 69. 

Nach der Prüfung der Identifikatioren analog Regel 69  werden zusätzlich noch fol-

gende Attribute  verglichen: 

• Amtlicher Name 
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• Vornamen 

• Geburtsdatum 

• Geschlecht 

Fehlerbe-

dingung 

Für die Identifikatoren Gemeindeidentifikator, VN13 und Kantonaler Identifikator der 

Person (Ereignismeldung) 

            Für jeden aktiven Identifikator (Gemeindeidentifikator, VN13, Kantonaler Iden-

tifikator)  der Person (Geres Datenbank) 

                        Identifikationstyp (Ereignismeldung) =  Identifikationstyp (Geres Daten-

bank) und 

                        Id (Ereignismeldung) ≠ Id (Geres Datenbank) 

                         Regel generiert einen Fehler.  

            Ende 

Ende 

oder 

Amtlicher Name, Vornamen, Geburtsdatum oder Geschlecht im Event ungleich der 

Daten in der Geres Datenbank 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Identifikatoren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren im kanto-

nalen Einwohnerregister. Identifikatoren in Meldung: "{0}", Identifikatoren im kantona-

len Einwohnerregister: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch - in den Kantonen jedoch deaktiviert und durch PR Regel 69: Identifika-

toren in der Meldung sind nicht identisch mit den Identifikatoren in der Gemeinde er-

setzt 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

Mit R18.04 wurde die Regel 78 für alle Kantone deaktiviert. Regel 69 wurde dafür ak-

tiviert. 

55. PR Regel 79: Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [x] Mo-

nate in der Zukunft sein. [Label fachliches Datum]: [ Fachliches Da-

tum] 

 

PRNR 79 

Name Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [x] Monate in der Zukunft sein. [Label 

fachliches Datum]: [ Fachliches Datum] 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 79 

Beschrei-

bung 

Fachliches Datum in Meldung darf höchstens [{0}] Monate in der Zukunft liegen. 

 

Ereignis fachliches Datum 

Zuzug Zuzugsdatum (arrivalDate) 

Umzug (innerhalb Ge-

meinde) 

Umzugsdatum (movingDate) 

Zustelladresse Zustellinformationen gültig von (contactValidFrom) 

oder  (Spezialfall zwei fachl. Daten)  gültig bis 

(contactValidUntil) 

Wegzug Wegzugsdatum (departureDate) 

Umwandlung Meldeverhält-

nis 

Zuzugsdatum (arrivalDate) 

Konfessionswechsel Konfession gültig ab (religionValidFrom) 

Arbeitgeberwechsel / Än-

derung der beruflichen Tä-

tigkeit 

Arbeitgeberangaben gültig ab (occupationValidFrom) 

Ausländerkategorie Ausländerkategorie gültig ab (residencePermitValid-

From) 
 

Fehlerbe-

dingung 

Fachliches Datum (Ereignismeldung) > Tagesdatum + [x] Monate 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Fachliches Datum in Meldung darf höchstens {0} Monate in der Zukunft liegen. {1}: 

{2} 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter Ja: Default 6  

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

56. PR Regel 80: Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich 

dem Zuzugsdatum in der Meldung sein 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 80 

Name Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zuzugsdatum in der Mel-

dung sein 

Beschrei-

bung 

Wird im Ereignis ein Zuzugsdatum mitgeliefert, muss, falls auch ein Wegzugsdatum 

mitgeliefert wird, das gelieferte Wegzugsdatum >= dem gelieferten Zuzugsdatum 

sein. 

Fehlerbe-

dingung 

Zuzugsdatum (Ereignismeldung) ≠  leer und  

Wegzugsdatum (Ereignismeldung) ≠  leer und 

Wegzugsdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Wegzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Zuzugsdatum in der Mel-

dung sein. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

57. PR Regel 81: Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem 

Geburtsdatum sein 

 

PRNR 81 

Name Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein 

Beschreibung Das im Ereignis mitgelieferte Zuzugsdatum ist grösser oder gleich wie das Ge-

burtsdatum der Person. 

Fehlerbedin-

gung 

Zuzugsdatum (Ereignismeldung) < Geburtsdatum Person (Geres Datenbank)   

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Zuzugsdatum in Meldung muss grösser oder gleich dem Geburtsdatum sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

58. PR Regel 82: Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Mo-

nate ändern 

 

PRNR 82 

Name Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern 

Beschrei-

bung 

Das im Ereignis mitgelieferte Zuzugsdatum ist maximal <= [{0}] Monate oder >= [{0}] 

Monate gegenüber dem bestehenden Zuzugsdatum. 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung)  < Zuzugsdatum (Meldeverhält-

nis A) – [x] Monate   oder 

          Zuzugsdatum (Ereignismeldung)  > Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) + [x] Mo-

nate 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Zuzugsdatum in Meldung darf sich maximal um {0} Monate ändern. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter Ja:  Default 12 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

59. PR Regel 83: Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein all-

fälliges früheres Wegzugsdatum sein 

 

PRNR 83 

Name Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum 

sein 

Be-

schrei-

bung 

Wird ein Zuzugsdatum auf ein früheres Datum verschoben und handelt es sich beim 

korrigierten Zuzugsdatum um ein Wiederzuzugsdatum, muss dieses grösser als das 

letzte Wegzugsdatum der Person sein. 

Wird ein Wiederzuzug einer Person in der Version 3 storniert, müssen die Daten mittels 

einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis richtiggestellt werden. Diese Richtigstellung 

wird zu Regelverletzungen der Regeln 83, 87 und 88 führen. In diesem Spezialfall müs-

sen die Regeln 83, 87 und 88 ignoriert werden. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 83 

Fehler-

bedin-

gung 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. 

Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung)  <   Zuzugsdatum Meldeverhältnis A 

          Prüfen Meldeverhältnis B zum Stichdatum Zuzugsdatum Meldeverhältnis A  – 1 

Tag 

          Wenn Person Meldeverhältnis B vorhanden 

                     Wenn Status der Person Meldeverhältnis B  ≠ weggezogen 

                      Regel generiert einen Fehler.  

                      oder 

                      Zuzugsdatum (Ereignismeldung) <= Wegzugdatum Meldeverhältnis B (Ge-

res Datenbank) 

                       Regel generiert einen Fehler.  

                      Ende 

          Ende 

Ende 

Fehler-

meldung 

Das korrigierte Zuzugsdatum muss grösser  als ein allfälliges früheres Wegzugsdatum 

sein. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable 

60. PR Regel 84: Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [x] Tage 

in der Zukunft liegen 

 

PRNR 84 

Name Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens [x] Tage in der Zukunft liegen 

Beschreibung Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens  [{0}] Tage in der Zukunft liegen. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 84 

Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) und 

          Zuzugsdatum (Ereignismeldung) >= Tagesdatum + [x] Tage 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Das korrigierte Zuzugsdatum darf höchstens  {0} Tage in der Zukunft liegen. 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter Ja; Default 100 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

61. PR Regel 85: Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als 

ein allfälliges Todesdatum oder Wegzugsdatum sein 

 

PRNR 85 

Name Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum 

oder Wegzugsdatum sein 

Beschrei-

bung 

Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges  Todesdatum 

oder Wegzugsdatum sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Zuzugsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum Meldeverhältnis A 

          Wenn Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) vorhanden und Zuzugsdatum (Er-

eignismeldung) > Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) 

           Regel generiert einen Fehler.  

          oder 

          Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) vorhanden und Zuzugsdatum (Ereig-

nismeldung) > Todesdatum (Meldeverhältnis A) 

           Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das korrigierte Zuzugsdatum muss kleiner gleich als ein allfälliges Todesdatum 

oder Wegzugsdatum sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 85 

Bemerkun-

gen 

- 

62. PR Regel 87: Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das zu 

korrigierende Wegzugsdatum dem Todesdatum entsprechen 

 

PRNR 87 

Name Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das zu korrigierende Wegzugsdatum 

dem Todesdatum entsprechen 

Be-

schrei-

bung 

Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das korrigierende Wegzugsdatum dem 

Todesdatum entsprechen. 

Damit mit einer Korrektur Meldeverhältnis kein Wegzug umgangen werden kann (Ein 

Wegzug muss mit einem Ereignis Wegzug gemeldet werden), darf das Wegzugsdatum 

eigentlich nur gefüllt werden, wenn die Person im Einwohnerregister bereits ein Todes-

datum aufweist. In einem solchen Fall darf das Wegzugsdatum mit einem correctRe-

porting dem bereits vorhandenen Todesdatum gleichgesetzt werden. 

Personen welche durch eine Basedelivdery falsch ins Einwohnerregister gekommen 

sind (sollten Weggezogen sein, sind jedoch als aktiv im Einwohnerregister) können mit 

dieser aktivierten Regel nicht korrigiert werden. 

Wird ein Wiederzuzug einer Person in der Version 3 storniert, müssen die Daten mittels 

einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis richtiggestellt werden. Diese Richtigstellung 

wird zu Regelverletzungen der Regeln 83, 87 und 88 führen. In diesem Spezialfall müs-

sen die Regeln 83, 87 und 88 ignoriert werden. 

Fehler-

bedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) ≠ leer und Wegzugsdatum (Meldeverhältnis 

A) = leer 

           Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) = leer 

            Regel generiert einen Fehler.  

           oder 

           Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ Wegzugsdatum (Ereignismeldung) 

            Regel generiert einen Fehler.  

Ende 

Fehler-

meldung 

Ist ein bestehendes Wegzugsdatum leer, muss das korrigierende Wegzugsdatum dem 

Todesdatum entsprechen. 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 87 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable 

63. PR Regel 88: Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich 

maximal um [x] Monate ändern 

 

PRNR 88 

Name Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [x] Monate ändern 

Be-

schrei-

bung 

Das korrigierte Wegzugsdatum in Meldung darf sich maximal um [{0}] Monate ändern. 

Das im Ereignis mitgelieferte Wegzugsdatum ist maximal <= [x] Monate oder >= [x] 

Monate gegenüber dem bestehenden Wegzugsdatum. 

Wird ein Wiederzuzug einer Person in der Version 3 storniert, müssen die Daten mittels 

einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis richtiggestellt werden. Diese Richtigstellung 

wird zu Regelverletzungen der Regeln 83, 87 und 88 führen. In diesem Spezialfall müs-

sen die Regeln 83, 87 und 88 ignoriert werden. 

Fehler-

bedin-

gung 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) < Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) – [x] 

Monate oder 

          Wegzugsdatum (Ereignismeldung) > Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) + [x] 

Monate  

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Das korrigierte Wegzugsdatum in der Meldung darf sich maximal um {0} Monate än-

dern. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

Ja: Default 12 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

64. PR Regel 89: Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder 

gleich dem bestehenden Zuzugs- oder Geburtsdatum sein 

 

PRNR 89 

Name Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zu-

zugs- oder Geburtsdatum sein 

Beschreibung Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zu-

zugs- oder Geburtsdatum sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) < Geburtsdatum Person (Meldeverhältnis 

A)  

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum Person (Meldeverhältnis 

A)  

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das korrigierte Wegzugsdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zu-

zugs- oder Geburtsdatum sein. 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und V3 ignorable 

65. PR Regel 90: Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder 

gleich dem Todesdatum sein 

 

PRNR 90 

Name Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein 

Beschrei-

bung 

Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 



 

PR Übersicht Prüfregeln Meldungsverarbeitung / 25.03.2025 /Regula Meier 

 

Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 90 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Wegzugsdatum (Ereignismel-

dung) > Todesdatum (Meldeverhältnis A) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Das korrigierte Wegzugsdatum muss kleiner oder gleich dem Todesdatum sein. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

66. PR Regel 91: Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [x] 

Tage in der Zukunft liegen 

 

PRNR 91 

Name Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als [x] Tage in der Zukunft liegen 

Beschreibung Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als  [{0}] Tage in der Zukunft lie-

gen. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) > Wegzugsdatum Meldeverhältnis A 

und   

          Wegzugsdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum + [x] Tage 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung  Das korrigierte Wegzugsdatum muss weniger als {0} Tage in der Zukunft liegen. 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter Ja: Default 100 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

67. PR Regel 92: Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen 

Person gelöscht werden 

 

PRNR 92 

Name Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden 

Beschrei-

bung 

Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht werden. 

Ist eine Person wieder zugezogen, sollte sie eigentlich kein Wegzugsdatum mehr 

aufweisen. Ist dies dennoch der Fall darf der vorherige Wegzug nicht gelöscht wer-

den. 

Bemerkung: Die Regel hat ihren Daseinszweck dadurch, dass solche Konstellationen 

in der Produktion (z.B. Bern) existieren. 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und 

          Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und Status der Person = aktiv 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Ein Wegzugsdatum darf nur auf einer weggezogenen Person gelöscht  werden. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

68. PR Regel 93: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die 

Person im Einwohnerregister kein Todesdatum hat 

 

PRNR 93 

Name Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerre-

gister kein Todesdatum hat 

Beschreibung Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerre-

gister kein Todesdatum hat. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 93 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und 

          Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) ≠  leer und Todesdatum (Meldeverhält-

nis A) ≠  leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden, wenn die Person im Einwohnerre-

gister kein Todesdatum hat. 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch  

Parameter - 

Bemerkungen - 

69. PR Regel 94: Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens [x] Jahre 

vor einem allfälligen Todesdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen 

 

PRNR 94 

Name Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens [x] Jahre vor einem allfälligen Todes-

datum, bzw. dem Tagesdatum liegen 

Beschrei-

bung 

Das korrigierte Geburtsdatum  darf höchstens  [{0}] Jahre vor einem allfälligen To-

desdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen. 

Bei einer verstorbenen Person dürfen zwischen dem korrigierten Geburtsdatum und 

dem Todesdatum nicht mehr als [x] Jahre liegen. 

Bei einer aktiven Person dürfen zwischen dem Tagesdatum und dem korrigierten 

Geburtsdatum nicht mehr als [x] Jahre liegen 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und 

          Geburtsdatum (Ereignismeldung) < Todesdatum (Meldeverhältnis A) – [x] 

Jahre 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) =   leer und 

          Geburtsdatum (Ereignismeldung) < Tagesdatum – [x] Jahre 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 94 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

 Das korrigierte Geburtsdatum darf höchstens  {0} Jahre vor einem allfälligen  To-

desdatum, bzw. dem Tagesdatum liegen. 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  

Parameter Ja: Default 125 

Bemerkun-

gen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

70. PR Regel 95: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich 

dem Tagesdatum sein 

 

PRNR 95 

Name Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein 

Beschreibung Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. 

Das Geburtsdatum darf nur in die Vergangenheit bzw. bis zum Tagesdatum korri-

giert werden. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Geburtsdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

71. PR Regel 96: Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des akti-

ven Zeitraums der Person sein (keine Verschiebung hinter Wegzug 

oder Tod) 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 96 

Name Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein 

(keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod) 

Beschrei-

bung 

Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein 

(keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod). 

Wird ein Geburtsdatum auf ein späteres Datum verschoben, darf dies nur innerhalb 

des Zeitraums liegen in der die Person in der Gemeinde aktiv ist. 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Todesdatum (Meldeverhältnis A) ≠  leer und 

          Todesdatum <  Geburtsdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder  

Wenn Wegzugsdatum (Meldeverhältnis A) ≠ leer und 

           Wegzugsdatum < Geburtsdatum (Ereignismeldung) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das korrigierte Geburtsdatum muss innerhalb des aktiven Zeitraums der Person sein 

(keine Verschiebung hinter Wegzug oder Tod). 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

72. PR Regel 97: Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich 

dem bestehenden Zuzugsdatum sein 

 

PRNR 97 

Name Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsda-

tum sein 

Be-

schrei-

bung 

Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsda-

tum sein. 

Mit der Bedingung „Prüfen neuestes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) 

gültig bis 31.12.9999“ wird nur das neueste Zuzugsdatum geprüft, falls eine Person 
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weggezogen und wieder zugezogen ist, wird die Prüfung nicht auf das erste Zuzugsda-

tum geprüft, sondern nur auf das Wiederzuzugsdatum. 

Fehler-

bedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 31.12.9999. 

Wenn Geburtsdatum (Ereignismeldung) > Geburtsdatum (Meldeverhältnis A) und  

          Geburtsdatum (Ereignismeldung) > Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Das korrigierte Geburtsdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Zuzugsda-

tum sein. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

73. PR Regel 98: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich 

dem bestehenden Geburtsdatum sein 

 

PRNR 98 

Name Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Ge-

burtsdatum sein 

Beschreibung Das korrigierte Todesdatum muss grösser  oder gleich dem bestehenden Ge-

burtsdatum sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) < Geburtsdatum (Meldeverhältnis A) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Ge-

burtsdatum sein. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 
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Bemerkungen - 

74. PR Regel 99: Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich 

dem bestehenden Zuzugsdatum sein 

 

PRNR 99 

Name Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs-

datum sein 

Beschreibung Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs-

datum sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis A der Person (Geres Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) < Zuzugsdatum (Meldeverhältnis A) 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Das korrigierte Todesdatum muss grösser oder gleich dem bestehenden Zuzugs-

datum sein. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

75. PR Regel 100: Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich 

dem Tagesdatum sein 

 

PRNR 100 

Name Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein 

Beschreibung Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. 

Fehlerbedingung Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) > Tagesdatum 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 
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Parameter - 

Bemerkungen - 

76. PR Regel 101: Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch 

der Wegzugsort geliefert werden 

 

PRNR 101 

Name Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert 

werden 

Beschreibung Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert 

werden. 

Fehlerbedin-

gung 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) ≠ leer und Wegzugsort (Ereignismel-

dung) = leer 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Wenn das Wegzugsdatum geliefert wird muss auch der Wegzugsort geliefert 

werden. 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

77. PR Regel 102: Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das 

Wegzugsdatum geliefert werden 

 

PRNR 102 

Name Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert 

werden 

Beschreibung Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert 

werden. 

Fehlerbedin-

gung 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und Wegzugsort (Ereignismel-

dung) ≠ leer 

 Regel generiert einen Fehler.  
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Fehlermeldung Wenn der Wegzugsort geliefert wird, muss auch das Wegzugsdatum geliefert 

werden. 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

78. PR Regel 112: Ereignis darf aufgrund eines Programmfehlers nicht 

durchgeführt werden 

 

PRNR 112 

Name Ereignis darf aufgrund eines Programmfehlers nicht durchgeführt werden 

Beschrei-

bung 

Ereignis darf momentan aufgrund eines Programmfehlers in diesem Ereignis nicht 

durchgeführt werden. Sobald das programmtechnische Problem behoben wurde, 

kann die Meldung wiederholt werden. 

Diese Regel führt keine fachliche Prüfung durch, sondern verhindert in jedem Fall die 

Verarbeitung einer einzelnen Ereignismeldung. Wird verwendet falls ein Programm-

fehler besteht und eine Ereignismeldung nicht verarbeitet werden sollte. 

Fehlerbe-

dingung 

Keine fachliche. Wird im Falle eines Programmfehlers manuell gesetzt 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Ereignis darf momentan aufgrund eines Programmfehlers in diesem Ereignis nicht 

durchgeführt werden. Sobald das programmtechnische Problem behoben wurde, 

kann die Meldung wiederholt werden. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

79. PR Regel 113: Es darf nur eine Nationalität in der Meldung geliefert 

werden 
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Name Es darf nur eine Nationalität in der Meldung geliefert werden 

Beschreibung Prüft, ob in der Meldung genau eine Nationalität  enthalten ist, obwohl das 

Schema mehrere Nationalitäten zulässt. 

Fehlerbedin-

gung 

Die Meldung enthält mehrere Nationalitäten 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Es darf nur eine Nationalität  in der Meldung gemeldet werden: Nationalitäten 

"{0}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

80. PR Regel 114: Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod 

dateFrom) in der Meldung gemeldet werden 

 

PRNR 114 

Name Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemel-

det werden 

Beschrei-

bung 

Prüft, ob in der Meldung nur das Todesdatum gültig ab gefüllt ist. Das Todesdatum 

gültig bis darf nicht geliefert werden. 

Fehlerbedin-

gung 

Die Meldung enthält ein Todesdatum gültig bis 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Es darf nur das "Todesdatum von" (deathPeriod dateFrom) in der Meldung gemel-

det werden: Todesdatum bis (deathPeriod dateTo): "{0}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 
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81. PR Regel 115: Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig 

ab Datum sein 

 

PRNR 115 

Name Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein 

Beschrei-

bung 

Prüft, ob, sofern in der Meldung für einen Tatbestand ein gültig ab und ein gültig bis 

mitgegeben wurde, ob das gültig bis >= dem gültig ab ist. 

Fehlerbe-

dingung 

Die Meldung enthält ein gültig ab und ein gültig bis für einen bestimmten Umstand. 

Wenn gültig ab ungleich leer und 

          gültig bis ungleich leer und 

          gültig bis < gültig ab 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Gültig bis Datum muss grösser oder gleich dem gültig ab Datum sein: "{0}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

82. PR Regel 116: Einbürgerungsdatum muss bei allen Heimatorten 

gleich dem Ereignisdatum sein 

 

PRNR 116 

Name Einbürgerungsdatum muss bei allen Heimatorten gleich dem Ereignisdatum sein 

Beschrei-

bung 

Prüft, ob, bei den gelieferten Heimatorten das Einbürgerungsdatum je Heimatort mit 

dem Ereignisdatum (Eventdatum) übereinstimmt. 

Fehlerbe-

dingung 

Prüfen für jeden im Ereignis gelieferten Heimatort: 

Wenn Einbürgerungsdatum ungleich Ereignisdatum des Ereignisses  

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Bei allen Heimatorten in der Meldung muss das Einbürgerungsdatum  gleich dem 

Ereignisdatum sein: Ereignisdatum "{0}", Einbürgerungsdaten "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 
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Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

83. PR Regel 117: Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde 

eindeutig sein 

 

PRNR 117 

Name Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein 

Beschrei-

bung 

Prüft, dass bei einer Korrektur oder Änderung  des GemeindeIdentifikators "localPer-

sonId" die neue localPersonId in der Gemeinde nicht doppelt vorhanden sein wird. 

Fehlerbe-

dingung 

Prüfen ob die localPersonId aus dem personIdentificationAfter bereits im Einwohner-

register vorhanden ist 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Der neue Gemeindeidentifikator muss in der Gemeinde eindeutig sein: Gemeindei-

dentifikator "{0}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

84. PR Regel 118: Partneridentifikationstyp muss mit Zustelladresstyp 

übereinstimmen 

 

PRNR 118 

Name Partneridentifikationstyp muss mit Zustelladresstyp übereinstimmen 

Beschrei-

bung 

Prüft, ob bei einem Ereignis Contact die Partneridentifikation und die Adresse vom 

selben Typ sind. 

Fehlerbe-

dingung 

Prüfen ContactData: 



 

PR Übersicht Prüfregeln Meldungsverarbeitung / 25.03.2025 /Regula Meier 

 

Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 118 

Wenn contactDateIdentifikation = Typ personIdentification oder 

          typ personIdentifiationPartner und contactAdress = Organisation 

 Regel generiert einen Fehler.  

Wenn contactDateIdentifikation = Typ partnerIdOrganisation und 

          contactAdress = Person 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Zustellinformationen: identificationType muss mit dem mailAddressType überein-

stimmen. identificationType: "{0}", mailAddressType: "{1}". 

Erforderlich-

keit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

85. PR Regel 119: Mindestens eine Elternbeziehung muss im Ereignis 

gemeldet werden 

 

PRNR 119 

Name Mindestens eine Elternbeziehung muss im Ereignis gemeldet werden 

Beschreibung Im Event muss mindestens eine Elternbeziehung vorhanden sein. 

Fehlerbedingung Ist in der Meldung keine Elternbeziehung vorhanden 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Im Event muss mindestens eine Elternbeziehung vorhanden sein. 

Erforderlichkeit Obligatorisch  

Parameter - 

Bemerkungen - 

86. PR Regel 120: Adresse des Partners in der Meldung muss mit Ad-

resse im Einwohnerregister übereinstimmen 
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Name Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse im Einwohnerregister über-

einstimmen 

Beschrei-

bung 

Falls der Partner im Ereignis als Einwohner in derselben Gemeinde im Einwohnerre-

gister vorhanden ist und für  den Partner eine Adresse mitgeliefert wird, müssen die 

Adressen übereinstimmen. 

Ab der Version 19.10-sp1 wird die Wohnungsnummer nicht mehr geprüft. 

Fehlerbe-

dingung 

Prüfen ob in der Meldung eine Partnerbeziehung (maritalRelationship) mit einer Ad-

resse geliefert wurde. 

Wenn ja, prüfen ob der Partner im Einwohnerregister in derselben Gemeinde ein Mel-

deverhältnis hat. 

         Wenn ja, prüfen ob die Adresse im Einwohnerregister gleich ist wie die Adresse 

in der Meldung. 

         Weist die Adresse Unterscheide auf 

          Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Die Adresse des Partners in der Meldung muss mit Adresse derselben Person in der 

Gemeinde übereinstimmen. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

87. PR Regel 121: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen 

mit dem fachlichen Datum (Hauptdatum) übereinstimmen 

 

PRNR 121 

Name Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen mit dem fachlichen Datum 

(Hauptdatum) übereinstimmen 

Be-

schrei-

bung 

Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen  mit dem fachlichen Datum 

(Hauptdatum) übereinstimmen. 

Dies betrifft heute folgende Ereignisse mit ihren Daten 

Ereignis Fachliches Datum  

(Hauptdatum) 

weitere fachliche Daten 

Geburt  Spezialfall: Bei einer Geburt muss das 

eventDate berücksichtigt werden, falls 

dateOfBirth im PersonIdentification-

Type, 
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das Geburtsdatum nicht vollständig 

ist (dies aus dem Grund, dass das 

dateOfBirth (o) auch als YYYY oder 

YYYY-MM geliefert werden kann). Falls 

das Geburtsdatum vollständig ist, kann 

dieses verwendet werden. 

nameValidFrom (f), religionValid-

From (f), dateOfMaritalStatus (f), 

nationalityValidFrom (f), naturaliza-

tionDate (f), residencePermitValid-

From (f), dataLockValidFrom(f), pa-

perLockValidFrom(f), reliations-

hipValidFrom (f), healthInsu-

ranceValidFrom (f), arrivalDate (o) 

wenn Adresse geliefert wird, mo-

vingDate (f) 

Um-

wand-

lung 

Melde-

verhält-

nis 

arrivalDate (o) residenceTypeValidFrom (f) 

 

Fehler-

bedin-

gung 

Fachliches Datum (Hauptdatum) (Ereignismeldung) ≠ weiteres geliefertes fachliches 

Datum (Ereignismeldung) 0 - n 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen  mit dem fachlichen Datum 

(Hauptdatum) übereinstimmen Fachliches Datum (Hauptdatum): "{0}" "{1}"; "{2}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

88. PR Regel 122: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen 

<= dem fachlichen Datum (Hauptdatum) sein 

 

PRNR 122 

Name Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen <= dem fachlichen Datum (Haupt-

datum) sein 

Be-

schrei-

bung 

Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen kleiner gleich dem fachlichen Da-

tum (Hauptdatum) sein. 
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Dies betrifft heute folgende Ereignisse mit ihren Daten 

Ereignis Fachliches 

Datum 

(Hauptdatum) 

weitere fachliche Daten 

Zuzug arrivalDate (o) nameValidFrom (f), dateOfBirth (o), religionValidFrom (f), 

dateOfMaritalStatus (f), separationValidFrom (f), nationality-

ValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValid-

From (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), pa-

rentalRelationship:relationshipValidFrom (f), guardianMea-

sureValidFrom (o), armedForcesValidFrom (f), civilDefense-

ValidFrom (f), fireServiceValidFrom (f) healthInsuranceValid-

From (f), matrimonialInheritanceArrangementValidFrom (f), 

movingDate (f) 

Umwand-

lung Mel-

deverhält-

nis 

arrivalDate (o) nameValidFrom (f), dateOfBirth (o), religionValidFrom (f), 

dateOfMaritalStatus (f), separationValidFrom (f), nationality-

ValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValid-

From (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), pa-

rentalRelationship:relationshipValidFrom (f), guardianMea-

sureValidFrom (o), armedForcesValidFrom (f), civilDefense-

ValidFrom (f), fireServiceValidFrom (f) healthInsuranceValid-

From (f), matrimonialInheritanceArrangementValidFrom (f), 

movingDate (f) 

Ausländer-

kategorie  

residencePer-

mitValid-

From (f) 

entryDate (f)  

Änderung 

elterliche 

Sorge  

 relationshipValidFrom (f) 

1-Perso-

nenBase-

delivery 

(Migration) 

eventDatum 

(kein speziel-

les funktio-

nelles Datum) 

nameValidFrom (f), dateOfBirth (o), religionValidFrom (f), 

dateOfMaritalStatus (f), separationValidFrom (f), nationality-

ValidFrom (f), naturalizationDate (f), residencePermitValid-

From (f), dataLockValidFrom(f), paperLockValidFrom(f), arri-

valDate (o), movingDate (f), parentalRelationship:relations-

hipValidFrom (f), guardianMeasureValidFrom (o), arme-

dForcesValidFrom (f), civilDefenseValidFrom (f), fireSer-

viceValidFrom (f) healthInsuranceValidFrom (f), matrimonial-

InheritanceArrangementValidFrom (f) 
 

Fehler-

bedin-

gung 

Fachliches Datum (Hauptdatum) (Ereignismeldung) < weiteres geliefertes fachliches 

Datum (Ereignismeldung) 0 - n 

 Regel generiert einen Fehler.  
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Fehler-

meldung 

Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen kleiner gleich dem fachlichen Da-

tum (Hauptdatum) sein: Fachliches Datum (Hauptdatum): "{0}" "{1}";  

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

Wie unter Erforderlich verkmerkt, ist die Regel obligatorisch. 

Aufgrund von  NGT-340 - Anpassung der Regel 122  GESCHLOSSEN , wurde die Regel 

für das Ereignis 23 (Umwandlungs Meldeverhältnis) mit Script auf ignorable konfigu-

riert. 

89. PR Regel 123: Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden 

sein 

 

PRNR 123 

Name Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein 

Beschrei-

bung 

Das fachliche Datum (Hauptdatum) muss im Ereignis geliefert werden. Dies wird bei 

Ereignissen überprüft, deren fachliches Datum (Hauptdatum) gemäss Schema fakul-

tativ ist. 

In der Version eCH-0020V3 sind fachliche Daten bei folgenden Ereignissen  bekannt: 

Ereignis Fachliches Datum  

(Hauptdatum) 

Einbürgerung Ausländer Einbürgerungsdatum (naturalizationDate) 

Einbürgerung Schweizer in Ge-

meinde 

Einbürgerungsdatum (naturalizationDate) 

Bürgerrechtsentlassung aus Ge-

meinde 

Ausbürgerungsdatum (expatriationDate) 

Aberkennung Schweizer Bürger-

recht 

Datum gültig ab (undoSwissValidFrom) 

Änderung Bürgerrecht Einbürgerungsdatum (naturalizationDate) 

Eheschliessung Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Eintragung Partnerschaft Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus) 

Trennung Trennungsdatum (separationValidFrom) 

https://jira.bedag.ch/browse/NGT-340?src=confmacro
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Aufhebung Trennung Datum gültig bis der Trennung (separationValid-

Till) 

Aufheben Verschollenerklärung Aufhebung Verschollenerklärung gültig ab (undo-

MissingValidFrom) 

Namensänderung Name gültig ab (nameValidFrom) 

Umzug (innerhalb Gemeinde) Umzugsdatum (movingDate) 

Zustelladresse Zustellinformationen gültig von (contactValid-

From) 

Konfessionswechsel Konfession gültig ab (religionValidFrom) 

Aufhebung Kindes- und erwach-

senen- schutzrechliche Mass-

nahme 

Gültig ab der Angaben (undoGuardianValidFrom) 

Wechsel  Kindes- und erwachse-

nen- schutzrechliche Massnahme 

Massnahme gültig ab (changeGuardianValidFrom) 

Wechsel Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeitsangaben gültig ab (nationa-

lityValidFrom) 

Ausländerkategorie Ausländerkategorie gültig ab (residencePermit-

ValidFrom) 

Änderung Datensperre Datensperre gültig ab (dataLockValidFrom) 

Änderung Schriftensperre Schriftensperre gültig ab (paperLockValidFrom) 

Ändern Militärdienstpflichtanga-

ben 

Militärdienstpflichtangaben gültig ab (arme-

dForcesValidFrom) 

Ändern Zivlischutzdienstangaben Zivilschutzdienstpflichtangaben gültig ab (ci-

vilDefenseVaildFrom) 

Ändern Wehrdienstpflichtanga-

ben 

Wehrdienstpflichtangaben gültig ab (fireSer-

viceVaildFrom) 

Ändern Krankenversicherungsan-

gaben 

Krankenversicherungsangaben gültig ab 

(healthInsuranceVaildFrom) 

Ändern güter- und/oder erbrecht-

liche Vereinbarungen 

Güter- und/oder erbrechtliche Vereinbarung gül-

tig (matrimonialInheritanceArrangementVaild-

From) 
 

Fehlerbe-

dingung 

Wenn fachliches Datum in der Meldung nicht vorhanden oder leer 

 Regel generiert einen Fehler.  
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Fehlermel-

dung 

Das fachliche Datum muss in der Meldung vorhanden sein: {0} 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

90. PR Regel 124: Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen 

Heimatortverzeichnis vorhanden sein 

 

PRNR 124 

Name Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis vorhan-

den sein 

Beschrei-

bung 

Alle gelieferten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis gefunden 

werden, auch wenn sie heute nicht mehr gütig sind. 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen Person (Ereignismeldung). 

Wenn Person Schweizerin ist 

       Lesen Heimatorte der Person (Ereignismeldung)(Gültigkeit des Heimatorts im 

Heimatortverzeichnis ist nicht relevant) 

       Für jeden gemeldeten Heimatort 

       Lesen historisiertes Heimatortverzeichnis mit den Angaben des Heimatorts der 

Person 

                 Wenn Heimatort der Person im Heimatortverzeichnis nicht vorhanden 

                 (egal ob aktiv oder inaktiv)                                   

                 Regel generiert einen Fehler.  

            Ende 

Ende 

Fehlermel-

dung 

Alle gemeldeten Heimatorte müssen im historischen Heimatortverzeichnis vorhan-

den sein. Name "{0}", Kanton "{1}", Infostar Heimatortnummer "{2}." 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 
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Bemerkun-

gen 

- 

91. PR Regel 125: Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche 

Grundlage aufweist, werden zurückgewiesen 

 

PRNR 125 

Name Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zu-

rückgewiesen 

Beschrei-

bung 

Ereignisse für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, werden zu-

rückgewiesen. 

Diese Regel führt keine fachliche Prüfung durch, sondern verhindert in jedem Fall die 

Verarbeitung einer einzelnen Ereignismeldung. Sie wird verwendet, wenn für ein Ereig-

nis in einem Kanton die gesetzliche Grundlage fehlt. In dem Fall muss die Regel für das 

Ereignis aktiviert werden. 

Fehlerbe-

dingung 

Keine fachliche. Wird für jedes Ereignis, welches keine Gesetzliche Grundlage im Kan-

ton hat aktiviert. 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

 Die Meldung "{0}" darf nach der kantonalen Gesetzesgrundlage nicht an das kanto-

nale Personenregister übermittelt werden. Bei Fragen wenden Sie sich an die zustän-

dige kantonale Stelle. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

92. PR Regel 126: Felder, für welche ein Kanton keine rechtliche Grund-

lage hat, dürfen nicht persistiert werden 

 

PRNR 126 

Name Felder, für welche ein Kanton keine rechtliche Grundlage hat, dürfen nicht persistiert 

werden 
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Beschrei-

bung 

Ereignisse mit Attributen für welche ein Kanton keine gesetzliche Grundlage aufweist, 

werden zurückgewiesen 

Diese Regel führt keine fachliche Prüfung durch, sondern verhindert in jedem Fall, dass 

Attribute welche keine gesetzliche Grundlage aufweisen, im kantonalen Personenre-

gister nicht persistiert werden. 

Die Regel ist für alle Ereignisse aktiviert und kann nicht via GUI konfiguriert und mutiert 

werden (inkl. Fehlerstufe) 

In einem Property können alle Attribute definiert werden, für welche keine gesetzliche 

Grundlage im Kanton existiert und welche nicht persistiert werden dürfen. 

Sind keine Attribute konfiguriert, so werden keine Attribute überprüft. Die entspricht 

der ausgelieferten Grundkonfiguration. 

Folgende Attribute können konfiguriert werden. 

• RELIGION_VALID_FROM 

• CONTACT_VALID_FROM 

• SEPARATION_VALID_UNTIL 

• OFFICIAL_PROOF_OF_MARITAL_STATUS 

• PLACE_OF_MARRIAGE 

• UID 

• OCCUPATION_VALID_FROM 

• OCCUPATION_VALID_UNTIL 

• EMPLOYER 

• PLACE_OF_WORK 

• PLACE_OF_EMPLOYER 

• NAME_OFFICIALLY_APPROVED (aus Name Mutter/Vater) 

• NAME_VALID_FROM 

• FOREIGN_PASSPORT_NAME (inkl. declaredForeignName) 

• FOREIGN_PASSPORT_FIRSTNAME (inkl. declaredForeignName) 

• RESIDENCE_PERMIT_ENTRY_DATE 

• RESIDENCE_PERMIT_VALID_FROM 

• PLACE_OF_DEATH 

• DATA_LOCK 

• DATA_LOCK_VALID_FROM 

• DATA_LOCK_VALID_UNTIL 

• PAPER_LOCK 
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• PAPER_LOCK_VALID_FROM 

• PAPER_LOCK_VALID_UNTIL 

• NATIONALITY_VALID_FROM 

• MATRIMONIAL_INHERITANCE_AGREEMENT_DATA 

• HEALTH_INSURANCE_DATA 

• FIRE_SERVICE_DATA 

• CIVIL_DEFENSE_DATA 

• ARMED_FORCES_DATA 

• LANGUAGE_OF_CORRESPONDENCE 

• TITLE 

• SALUTATION (MrMrs) 

• RESTRICTED_VOTING_RIGHT 

• HISTORY_MUNICIPALITY_ID 

• PLACE_OF_ORIGIN_ID 

• MARITAL_RELATIONSHIP 

• PARENTAL_RELATIONSHIP 

• GUARDIAN_RELATIONSHIP 

• GUARDIAN_RELATIONSHIP_VALID_FROM 

Die konfigurierten Attribute sind auf der Seite Konfigurationseinstellungen im Tab 

AppConfig (Databas Properties) ersichtlich. 

Die Konfiguration der Attribute erfolgt via SQL-Scripts.   

Das Script kann bei der Bedag in Auftrag gegeben werden. Ein Muster eines Scripts 

wurde in den Releasenotes 18.04 veröffentlicht. 

Fehlerbe-

dingung 

Keine fachliche. Wird für jedes Ereignis aktiviert. 

Es wird überprüft, ob im Ereignis Attribute vohanden sind, welche gemäss der konfigu-

rierten Property-Liste nicht geliefert werden dürfen. 

Ist dies der Fall: 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Die Meldung "{0}" enthält Merkmale, deren Übermittlung an das kantonale Personen-

register nach kantonaler Gesetzgebung unzulässig ist. Bei Fragen wenden Sie sich an 

die zuständige kantonale Stelle. Folgende Merkmale sind betroffen: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  
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Parame-

ter 

Ja: Werte siehe Beschreibung 

 

Bemer-

kungen 

Grundkonfiguration auf RuleEvent für Kantone aktiviert und ignorable 

93. PR Regel 127: Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis ge-

meldet werden 

 

PRNR 127 

Name Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden 

Beschrei-

bung 

Die Regel prüft, ob in der Meldung ein Meldeverhältnis (hasMainResidence/hasSe-

condaryResidence/hasOtherResidence) vorhanden ist, falls für dieses Ereignis ein 

Meldeverhältnis vorgesehen ist. 

Diese Regel ist notwendig, weil das Ereignis Geburt eine Geburt ohne Meldeverhältnis 

ermöglicht. 

Fehlerbe-

dingung 

Ist in der Meldung kein Meldeverhältnis vorhanden: 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Es muss zwingend ein Meldeverhältnis im Ereignis gemeldet werden. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

94. PR Regel 128: Doppelte Beziehungen sind nicht erlaubt 

 

PRNR 128 

Name Doppelte Beziehungen sind nicht erlaubt 

Beschrei-

bung 

Die Regel prüft, ob in einem Ereignis Elternbeziehungen oder kindes- und erwachse-

nenschutzrechtliche Beziehungen doppelt gemeldet werden. 
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Fehlerbe-

dingung 

Wenn kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen im Ereignis gemeldet 

werden, prüfen ob doppelte kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen 

vorhanden sind. 

Wenn ja  

 Regel generiert einen Fehler.  

Wenn Elternbeziehungen im Ereignis gemeldet werden, prüfen ob doppelte Elternbe-

ziehungen vorhanden sind. 

Wenn ja 

  Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

• Doppelte Elternbeziehungen sind nicht erlaubt. Duplikat Elternbeziehung: Be-

ziehungstyp: {0}, Gemeinde Id des Partners: {1}. 

• Doppelte kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen sind nicht 

erlaubt. Duplikat Kindes und Erwachsenenschutzrechtliche Beziehung: Bezie-

hungstyp: {0}, Gemeinde Id des Partners: {1}. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

95. PR Regel 129: Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen 

grösser oder gleich 01.01.1900 sein 

 

PRNR 129 

Name Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 

01.01.1900 sein 

Beschreibung Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 

01.01.1900 sein. 

Fehlerbedin-

gung 

Wenn fachliches Datum nicht leer und < 01.01.1900 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Alle gelieferten fachlichen Daten im Ereignis müssen grösser oder gleich 

01.01.1900 sein. {0}. 

Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 
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Bemerkungen - 

96. PR Regel 130: Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt 

Führerschein“ müssen geliefert werden 

 

PRNR 130 

Name Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen ge-

liefert werden 

Beschreibung Die kantonalen Attribute „Autobesitzer“ und „Besitzt Führerschein“ müssen ge-

liefert werden. 

Fehlerbedin-

gung 

Kantonales Attribut „Autobesitzer“ (Ereignismeldung) =  leer oder nicht geliefert 

oder 

Kantonales Attribut „ Besitzt Führerschein“ (Ereignismeldung) =  leer oder nicht 

geliefert 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Die kantonalen Attribute "Autobesitzer" und "Besitzt Führerschein" müssen gelie-

fert werden. 

Erforderlichkeit Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkungen Nur Kanton Fribourg 

97. PR Regel 131: Ausländer dürfen keine Heimatorte haben 

 

PRNR 131 

Name Ausländer dürfen keine Heimatorte haben 

Beschreibung Prüft, dass keine Personen mit ausländischer Nationalität und Heimatort gelie-

fert werden. 

Fehlerbedin-

gung 

Meldung ist Zuzug, Geburt oder Umwandlung Meldeverhältnis. 

Meldung ist von einer ausländischen Person und hat mindestens einen Heima-

tort gesetzt 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermeldung Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit dürfen keinen Heimatort haben. 
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Erforderlichkeit Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkungen - 

98. PR Regel 132: Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben 

 

PRNR 132 

Name Schweizer dürfen keine Ausländerkategorie haben 

Beschrei-

bung 

Prüft, dass keine Personen mit Schweizer Nationalität und Ausländerkategorie ge-

liefert werden. 

Die Regel prüft, ob in einem Ereignis Zuzug, Geburt oder Umwandlung Meldever-

hältnis einer Schweizer Person eine Ausländerkategorie vorhanden ist.  

Fehlerbe-

dingung 

Meldung ist Zuzug, Geburt oder Umwandlung Meldeverhältnis. 

Meldung ist von einer Schweizer Person und hat eine Ausländerkategorie gesetzt 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit dürfen keine Ausländerkategorie ha-

ben. 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

99. PR Regel 133: Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden wenn 

vorgängig eine Wegzugsmeldung storniert wurde 

 

PRNR 133 

Name Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht werden wenn vorgängig eine Wegzugsmel-

dung storniert wurde 

Beschrei-

bung 

Wenn ein Wegzugsdatum gelöscht  wird, darf dies nur gemacht werden, wenn vor-

gängig  eine Wegzugsmeldung storniert wurde. 
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Fehlerbedin-

gung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (GERES Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis der Person (GERES Datenbank) gültig bis 

31.12.9999. 

Wenn Wegzugsdatum (Ereignismeldung) = leer und 

           Wegzugsdatum (Resident) ≠ leer 

            Prüfen ob in den letzten 14 Tagen für die Person ein Stornoereignis für einen 

Wegzug erfolgreich verarbeitet wurde.  

            Wenn kein verarbeitetes Stornoereignis eines Wegzugs gefunden 

             Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Ein Wegzugsdatum darf nur gelöscht  werden, wenn vorgängig eine Stornomel-

dung eines Wegzugs verarbeitet wurde. 

Erforderlich-

keit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

100. PR Regel 134: Eintragen Partnerschaft nur mit zulässigem Zivil-

stand und mit eigenem Partner möglich 

 

PRNR 134 

Name Eintragen Partnerschaft nur mit zulässigem Zivilstand und mit eigenem Partner mög-

lich 

Beschrei-

bung 

Der bisherige Zivilstand der gemeldeten Person ist "ledig", "unverheiratet", "geschie-

den", "aufgelöste Partnerschaft" oder "verwitwet". 

 Wenn der im Ereignis angegebene Partner im RREG vorhanden ist und dieser den Zi-

vilstand «eingetragene Partnerschaft» aufweist und bei diesem ein Partner angegeben 

ist, muss der Partner der im Ereignis gemeldeten Person entsprechen. 

Fehlerbe-

dingung 

Zivilstand Person 'Pers1' (Person in der Ereignismeldung) = «verheiratet» oder «einge-

tragene Partnerschaft» 

 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Partner 'Pers2' (Ereignismeldung / Partner, wenn vorhanden) im RREG hat Zivilstand 

(«eingetragene Partnerschaft») und Partnerbeziehung ‘Pers2’ im RREG ≠ leer und Part-

ner aus Partnerbeziehung (Pers2) ≠ Pers1 -> Regel generiert einen Fehler 
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 Regel generiert einen Fehler.  

oder 

Partner 'Pers2' (Ereignismeldung / Partner, wenn vorhanden) im RREG hat Zivilstand 

(«verheiratet») 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Eintragen Partnerschaft nur für Person mit Zivilstand "ledig", "unverheiratet", "ge-

schieden", "aufgelöste Partnerschaft" oder "verwitwet" und mit eigenem Partner mög-

lich. Zivilstand der Person: "{0}"; Zivilstand des Partners: "{1}". 

Erforder-

lichkeit 

Obligatorisch 

Parameter - 

Bemer-

kungen 

- 

101. PR Regel 135: Ereignisdatum darf nicht kleiner als Zuzugsdatum 

sein 

 

PRNR 135 

Name Ereignisdatum darf nicht kleiner als Zuzugsdatum sein 

Beschrei-

bung 

Fachliche Ereignisse zu Personen d\u00FCrfen nur verarbeitet werden, wenn die Per-

son zum Ereignisdatum in der Gemeinde wohnhaft ist. 

Es kommt vor, dass nach einem Zuzug fachliche Ereignisse gemeldet werden, welche 

vor dem Zu-zug stattgefunden haben. Diese Regel soll verhindern, dass fachliche Er-

eignismeldungen verarbeitet werden mit einem Ereignisdatum, an welchem die Person 

noch nicht in der Gemeinde wohnhaft war. 

Die Regel sollte für alle fachlichen Ereignisse, jedoch nicht für die Korrekturereignisse, 

Geburt, Gesamtdatenbestand und 1-Personen Basedelivery, eingeschaltet werden. 

Fehlerbe-

dingung 

Ereignisdatum aus der Meldung lesen. 

Zeitschnitz der Person lesen zum Zeitpunkt des Ereignisdatums: 

Falls ein Zeitschnitz gefunden wird: Zuzugsdatum aus diesem Zeitschnitz lesen. 

Falls kein Zeitschnitz gefunden wird: Zuzugsdatum aus ältestem Zeitschnitz der Per-

son lesen. 

Falls Ereignisdatum < Zuzugsdatum: 

 Regel generiert einen Fehler.  
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Fehler-

meldung 

Das Eregnisdatum der Meldung ({0}) darf nicht vor dem Zuzugsdatum in die Gemeinde 

liegen. Ereignisdatum in der Meldung: {1}, Zuzugsdatum: {2}. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

102. PR Regel 136: Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach 

Niederlassung darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet 

werden 

 

PRNR 136 

Name Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit 

Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden 

Be-

schrei-

bung 

Wechsel des Meldeverhältnisses von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht mit 

Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden. 

Gemäss Geres Leitfaden für SW-Hersteller muss ein Wechsel von Aufenthalt auf Nie-

derlassung mit dem Ereignis Umwandlung Meldeverhältnis gemeldet werden. Gemein-

den schicken diese Wechsel des Meldeverhältnisses teilweise als Ereignis Korrektur 

Meldeverhältnis statt mit den dafür vorgesehenen fachlichen Ereignissen (Umwand-

lung Meldeverhältnis bei Wechsel Aufenthalt auf Niederlassung). 

Mit dieser Meldungsprüfung soll verhindert werden, dass ein Wechsel des Meldever-

hältnisses mit einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis gemeldet wird. 

Fehler-

bedin-

gung 

Meldeverhältnis aus der Meldung (Korrektur Meldeverhältnis) lesen. 

Falls Meldeverhältnis = Niederlassung: 

        Zeitschnitz der Person lesen zum Zeitpunkt des Zuzugsdatums aus Korrektur Mel-

deverhältnis: 

        Falls ein Zeitschnitz gefunden wird: Diesen Zeitschnitz lesen. 

        Falls kein Zeitschnitz gefunden wird: Ältester Zeitschnitz der Person lesen. 

        Falls Meldeverhältnis im Zeitschnitz = Aufenthalt: 

        Falls Zuzugsdatum in der Meldung > Zuzugsdatum im Zeitschnitz: 

         Regel generiert einen Fehler.  
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Fehler-

meldung 

Der Wechsel eines Meldeverhältnisses  von Aufenthalt nach Niederlassung darf nicht 

mit einer Meldung Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden. Das zu liefernde kor-

rekte Ereignis ist: Umwandlung Meldeverhältnis . Meldeverhältnis  im Personenregister: 

Aufenthalt per Zuzugsdatum {0}, Meldeverhältnis  in der Meldung: Niederlassung per 

Zuzugsdatum {1}. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

103. PR Regel 137: Meldungen mit leeren Feldern werden zurückgewie-

sen 

 

PRNR 137 

Name Meldungen mit leeren Feldern werden zurückgewiesen 

Be-

schrei-

bung 

Prüfung gemäss eCH-0020: Ein optionales Element darf nicht leer geliefert werden. Ist 

die Information nicht bekannt darf das optionale Element nicht übergeben werden. Liste 

der leeren Felder: [{0}] 

Gemäss eCH-0020 ist folgender Grundsatz zwingend einzuhalten: 

[ZWINGEND] Ein optionales Element darf nicht leer geliefert werden. Ist die Information 

nicht be-kannt darf das optionale Element nicht übergeben werden. Beispiel Gültigkeit 

bei Ausländerkate-gorie. 

Im SW-Leitfaden wird ebenfalls auf diesen Grundsatz hingewiesen: 

Wenn eine Information bei einem optionalen Feld nicht bekannt ist, sollte das Element 

gar nicht geliefert werden. 

Nicht-optionale (also zwingend zu liefernde) Felder dürfen ebenfalls nicht leer geliefert 

werden, weil die Information zwingend verlangt wird. Bei denjenigen zwingend zu lie-

fernden Feldern, bei denen es fachlich möglich ist, dass der Wert nicht bekannt ist, gibt 

der Standard eCH-0020 vor, wie dies zu liefern ist (Z.B. Zivilstand 9 = unbekannt). 

Bei vielen Feldern stellt das eCH-Schema anshand des Datentyps oder einer Mindest-

länge bereits sicher, dass ein Feld nicht leer sein kann. Bei gewissen Feldern ist dies je-

doch nicht der Fall, z.B. ist folgende Adresse schemavalid: 
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• Locality (Gebiet) ist innerhalb des Blocks address optional und sollte weggelas-

sen wer-den, wenn es nicht bekannt ist. Das leere Feld ist jedoch schemavalid, 

weil keine Mindest-länge für locality definiert ist. 

• Town (Ortsname) ist innerhalb des Blocks address zwingend und kann nicht 

weggelassen werden, sonst wäre die Datei nicht mehr schemavalid. Das leere 

Feld ist jedoch schemava-lid, weil keine Mindestlänge für town definiert ist. 

Bisher prüft Geres bei der Meldungsverarbeitung nicht explizit, ob in einer Meldung 

leere Felder vorhanden sind. 

Wenn die leeren Felder dazu führen, dass die Datei nicht mehr dem Schema entspricht 

(z.B. Feld mit Mindestlänge oder Datumsformat), erhält die Meldung in Geres den Status 

Technischer Fehler, weil sie nicht schemavalid ist. 

Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, wie beim obigen Beispiel mit locality und town, wer-

den die leeren Felder als leeren Text («») interpretiert und in Geres gespeichert. Dies 

kann zu Problemen in Geres oder nachfolgenden Systemen führen. 

Fehler-

bedin-

gung 

Keine fachliche. Wird für jedes Ereignis aktiviert. 

Falls in der Meldung mindestens 1 leeres Attribut vorhanden ist: 

 Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

mel-

dung 

Leere Felder sind in dieser Meldung nicht erlaubt. Liste der leeren Felder: "{0}". 

Erfor-

derlich-

keit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

104. PR Regel 138: Wechsel des Meldeverhältnisses von Niederlassung 

nach Aufenthalt darf nicht mit Korrektur Meldeverhältnis gemeldet 

werden 
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PRNR 138 

Name Wechsel des Meldeverhältnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf nicht mit 

Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden 

Be-

schrei-

bung 

Ein Wechsel von Niederlassung auf Aufenthalt muss mit einem Wegzug als Niederge-

lassene/r und ein Zuzug als Aufenthalter/in erfolgen. 

Gemäss Geres Leitfaden für SW-Hersteller muss ein Wechsel von Niederlassung auf 

Aufenthalt muss mit einem Ereignis Wegzug und einem anschliessenden Zuzug (als 

Aufenthalter) gemeldet werden. Gemeinden schicken diese Wechsel des Meldeverhält-

nisses teilweise als Ereignis Korrektur Meldeverhältnis statt mit den dafür vorgesehe-

nen fachlichen Ereignissen (Wegzug Niederlassung und Zuzug Aufenthalt bei Wechsel 

Niederlassung auf Aufenthalt). 

Mit dieser Meldungsprüfung soll verhindert werden, dass ein Wechsel des Meldever-

hältnisses mit einem Ereignis Korrektur Meldeverhältnis gemeldet wird. 

Fehler-

bedin-

gung 

Meldeverhältnis aus der Meldung (Korrektur Meldeverhältnis) lesen. 

Falls Meldeverhältnis = Aufenthalt: 

        Zeitschnitz der Person lesen zum Zeitpunkt des Zuzugsdatums aus Korrektur Mel-

deverhältnis: 

        Falls ein Zeitschnitz gefunden wird: Diesen Zeitschnitz lesen.  

        Falls kein Zeitschnitz gefunden wird: Ältester Zeitschnitz der Person lesen. 

        Falls Meldeverhältnis im Zeitschnitz = Niederlassung: 

        Falls Zuzugsdatum in der Meldung > Zuzugsdatum im Zeitschnitz: 

         Regel generiert einen Fehler.  

Fehler-

meldung 

Der Wechsel eines Meldeverh\u00E4ltnisses von Niederlassung nach Aufenthalt darf 

nicht mit einer Meldung Korrektur Meldeverhältnis gemeldet werden. Die zu liefernden 

korrekten Ereignisse sind: Wegzug als Niedergelassene/r und ein Zuzug als Aufenthal-

ter/in. Meldeverhältnis  im Personenregister: Niederlassung per Zuzugsdatum {0}, Mel-

deverhältnis in der Meldung: Aufenthalt per Zuzugsdatum {1}. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parame-

ter 

- 

Bemer-

kungen 

- 

105. PR Regel 139: Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich 

dem Wegzugsdatum sein 
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 139 

Name Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein 

Beschrei-

bung 

Das korrigierte Todesdatum muss vor oder gleich dem Wegzugsdatum sein 

Bei einer Weggezogenen Person sollte kein Tod eingetragen werden können, wenn 

das Todesdatum nach dem Wegzug stattfindet (er fand eigentlich in einer anderen 

Gemeinde statt). 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen Person über gesamte Zeitdauer (Geres Datenbank). 

Prüfen neustes Meldeverhältnis der Person innerhalb der Gemeinde (Geres Daten-

bank) gültig bis 31.12.9999. 

Wenn Person (Geres Datenbank) = weggezogen 

Wenn Todesdatum (Ereignismeldung) vorhanden und  

          Todesdatum (Ereignismeldung) > Wegzugsdatum der Person (Geres Daten-

bank) 

         Regel generiert einen Fehler.  

Fehlermel-

dung 

Das korrigierte Todesdatum muss kleiner oder gleich dem bestehenden Wegzugsda-

tum sein. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemerkun-

gen 

- 

Änderungshistorie 

Spezifikation Jira Änderungsbeschrei-

bung 

Re-

lease 

VPLAT-453 - Neue Meldungs-

regel - Tod via Korrekturmel-

dung nach Wegzug verhindern 

- GERES Bedag - Bedag Con-

fluence 

 VPLAT-453 - Neue Meldungs-

regel - Tod via Korrekturmeldung 

nach Wegzug verhindern (Fix-

preis - bestellt)  FERTIG  

Erstimplementation: 

Verhindern, dass mit 

Korrektur Todesdatum 

ein Tod nach Wegzug 

gemeldet wird 

2504.0 

 

  

https://confluence.bedag.ch/display/geres/VPLAT-453+-+Neue+Meldungsregel+-+Tod+via+Korrekturmeldung+nach+Wegzug+verhindern
https://confluence.bedag.ch/display/geres/VPLAT-453+-+Neue+Meldungsregel+-+Tod+via+Korrekturmeldung+nach+Wegzug+verhindern
https://confluence.bedag.ch/display/geres/VPLAT-453+-+Neue+Meldungsregel+-+Tod+via+Korrekturmeldung+nach+Wegzug+verhindern
https://confluence.bedag.ch/display/geres/VPLAT-453+-+Neue+Meldungsregel+-+Tod+via+Korrekturmeldung+nach+Wegzug+verhindern
https://confluence.bedag.ch/display/geres/VPLAT-453+-+Neue+Meldungsregel+-+Tod+via+Korrekturmeldung+nach+Wegzug+verhindern
https://jira.bedag.ch/browse/VPLAT-453?src=confmacro
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

106. Regel 140: Ereignismeldung ist Teil einer Massenlieferung und 

muss von der zuständigen Stelle bestätigt werden 

PRNR 140  

Name Ereignismeldung ist Teil einer Massenlieferung und muss von der zuständigen Stelle 

bestätigt werden 

Beschrei-

bung 

Ereignismeldung ist Teil einer Massenlieferung und muss von der zuständigen Stelle 

bestätigt werden 

Die Regel kann pro Ereignis ein- oder ausgeschaltet werden und ist ignorierbar. 

Die Regel benötigt ein DB-Property checkAdditionalMinutesBack, welches zur Bestim-

mung der zu prüfenden Zeitspanne verwendet wird 

checkAdditionalMinutesBack: Default = 60 

Die Regel benötigt einen Grenzwert sameEventTypeLimit, welcher auf dem Dashboard 

Gemeinde mutiert werden kann und auf der Tabelle MunitipalityProperty gespeichert 

wird. 

sameEventTypeLimit: Wenn kein Wert oder 0 gesetzt ist, wird für die Gemeinde die 

Regel nicht ausgeführt. 

Es werden alle Meldungen berücksichtigt, die in der zu prüfenden Zeitspanne im GE-

RES eingetroffen sind. 

Fehlerbe-

dingung 

Lesen Grenzwert sameEventTypeLimit für Gemeinde 

Wenn Grenzwert vorhanden und > 0 

Zählen aller Ereignismeldungen derselben Gemeinde, desselben Ereignistyps 

(z.b. Korrektur Meldeverhältnis, Gemeinde Thun)  

• deren Initialtimestamp >= (Verarbeitungszeitpunkt der zu verarbeitenden 

Ereignismeldung - (minMinutesInBuffer+checkAdditionalMinutesBack) 

• und deren Initialtimestamp  <= Verarbeitungszeitpunkt der zu verarbeiten-

den Ereignismeldung 

• die nicht von GERES generiert wurden 

liegen. 

Wenn sameEventTypeLimit < Anzahl gezählter Ereignismeldungen 

 Regel generiert einen Fehler.     

 

Gibt es für eine Meldung nur eine Regelverletzung zu dieser Regel vor, wird keine Feh-

lermeldung an die Gemeinde geschickt. 

Gibt es für eine Meldunge mehrere Regelverletzungen, wird eine Fehlermeldung an die 

Gemeinde geschickt.  

Die Fehlermeldung zu dieser Regel wird herausgefiltert und nur die Fehlermeldungen 

der übrigen  Regelverletzungen werden an die Gemeinde geschickt. 

https://confluence.bedag.ch/display/geres/Auszug+Seite+BC+AM+Konfigurationseinstellungen+-+VPLAT-365#checkAdditionalMinutesBack
https://confluence.bedag.ch/display/geres/Auszug+Seite+BC+AM+Konfigurationseinstellungen+-+VPLAT-365#checkAdditionalMinutesBack
https://confluence.bedag.ch/spaces/geres/pages/606311056/Auszug+Seite+BC+RREG+Verwaltung+von+Gemeinden+-+VPLAT-365#AuszugSeiteBCRREGVerwaltungvonGemeindenVPLAT365-sameEventTypeLimit
https://confluence.bedag.ch/spaces/geres/pages/606311056/Auszug+Seite+BC+RREG+Verwaltung+von+Gemeinden+-+VPLAT-365#AuszugSeiteBCRREGVerwaltungvonGemeindenVPLAT365-sameEventTypeLimit
https://confluence.bedag.ch/spaces/geres/pages/606311056/Auszug+Seite+BC+RREG+Verwaltung+von+Gemeinden+-+VPLAT-365#AuszugSeiteBCRREGVerwaltungvonGemeindenVPLAT365-sameEventTypeLimit
https://confluence.bedag.ch/display/geres/Auszug+Seite+BC+AM+Konfigurationseinstellungen+-+VPLAT-365#checkAdditionalMinutesBack
https://confluence.bedag.ch/spaces/geres/pages/606311056/Auszug+Seite+BC+RREG+Verwaltung+von+Gemeinden+-+VPLAT-365#AuszugSeiteBCRREGVerwaltungvonGemeindenVPLAT365-sameEventTypeLimit
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Bedag Informatik AG 

IT-Dienstleistungen 

↗ bedag.ch 

PRNR 140  

Fehler-

meldung 

Das Ereignis wurde nicht verarbeitet, da es Teil einer Massenlieferung ist und von der 

zuständigen Stelle bestätigt werden muss. 

Erforder-

lichkeit 

Fakultativ  

Parameter - 

Bemer-

kungen 

Die Regel ist bei  Auslieferung bei keinem Kanton konfiguriert. Es wird empfohlen, die 

Regel bei den Ereignisse Korrektur Meldeverhältnis, Ausländerkategorie und Korrektur 

Ausländerkategorie  zu erfassen. 

Implementierte Beschreibung französisch: La déclaration d'événement fait partie 

d'une livraison en masse et doit être confirmée par les autorités responsables. 

Implementierte Fehlermeldung französich: L'événement n'a pas été traité, car il fait 

partie d'une livraison en masse et doit être confirmé par les autorités responsables. 

 


